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Stadtverordneten S5ihung

Halle g 7 Juni
Vorſitzender Juſtizrat Föhring
Vor Eintritt in die Tagesordnung widmet der Vorſitzende dem

verſtorbenen Stadtverordneten Reichstagsabgeordneten Karl
Schmidt einen warmen Nachruf Schmidt ſei das älteſte Mitglied der StadtverordnetenVerſammlung und ſeit 21 Jahren un
ausgeſetzt als beſtrebt geweſen für das Gemeinwohl zu ſorgen
Einer Familie entſtammend die immer Bürgerſinn und tugenden
auch durch Exrichtung von Stiftungen zeigte habe der Verſtorbene
nach ſeinen Lehr und Wanderjahren ſeine ganze Kraft der Allh gewidmet Sein den habe ſich ſowohl auf dieſaetn en wie die ſtädtiſchen und auch Vereinsangelegenheiten ge

richtet Es ſei zwar kein Mann der andere geiſtig weit über
ragte auch kein Mann großer Beredſamkeit geweſen Wenn er
trotzdem große Erfolge hatte ſo ſei das ganz aus ſeiner Perſön
lichkeit zu erklären einer Santa die ſich die Liebe und
das Vertrauen der Bürgerſchaft in ſolchem Umfange erwarb daß
er zu immer e Stufen emporgehoben wurde Obwohl nicht
von Ehrgeiz beſeelt wurde Schmidt infolge ſeines Bürgerſinns
ſeiner Redlichkeit ſeiner Uneigennützigkeit und Pflichttreue nach
einander Stadtverordneter Mitglied des Probvinzial Landtags
Landtags und auch noch Reichstagsabgeordneter Was er in
eifriger Arbeit für die Stadt getan hat können nur Empfindungen
lebhaften Dankes auslöſen Schmidt ſei das Vorbild aller Bür
gertugenden

Nach Erledigung der neuen Eingänge und nachdem St V
Glim m zur Teilnahme an der am 13 Juni in der Saalſchloß
brauerei ſtattfindenden Verſammlung des Provinzial Verbandes
des Deutſchen Flottenvereins eingeladen hatte wird in
die Tagesordnung eingetreten

1 Durch Beſchluß vom 4 Mai 1908 hat die Stadtverordneten
Verſammlung die der G m b H G F Schatz u Comp im
Enteignungsverfahren von dem Bezirksausſchuſſe zugeſprochene
Entſchädigungsſumme von 648 Mk aus der Anleihe von 1900 be
willigt Die genannte Geſellſchaft hat gegen den Beſchluß des Be

ren ichen gerichtliche Entſcheidung beantragt und ein rechts
räftiges Urteil erſtritten welches die Entſchädigung auf 864 Mk
feſtſetzt Es werden deshalb noch 216 Mk bewilligt Bericht
erſtatter St V v Blume

2 Die im weſentlichen nach der miniſteriellen Muſterordnungredigierte Schantkonzeſikvnbſetrrorongng der
Stadt Halle vom 2 März 1908 enthält wie ſich aus ihrer
Handhabung und wiederholten Petitionen ergeben hat einige
Lücken und Härten Zu den erſteren zählt vor allem daß nacheinem unter dem 19 November vorigen Jahres ergangenen Ober

verwaltungsgerichts Erkenntnis von i Konſum und ſonſtige
Vereine und rn nicht betroffen werden da bei dieſen
die das Gewerbe betreibende und zur Gewerbeſteuer veranlagte
juriſtiſche Perſon nicht die Erlaubnis für den konzeſſionspflichtigen Setrieb beſitzt dagegen der in deren Beſitz befindliche Lager

an Kaſtellan oder ſonſtige Repräſentant nicht Gewerbetrei
ender iſt und daher auch keiner Gewerbeſteuerklaſſe angehört

Ein weiterer Mangel iſt zweitens daß deren Sätze ſich ausnahms
los an die ſtaatlichen Gewerbeſteuerklaſſen ohne Rückſicht darauf
angliedern daß nach S 17 des Gewerbeſteuergeſetzes vom 24 Juni
1891 mehrere Betriebe derſelben Perſon als ein ſteuerpflichtiges
Gewerbe veranlagt werden und daher öfters der Konzeſſionsſteuer
veranlagung die Sätze von Gewerbeſteuerklaſſen zugrunde zu legen
ſind die nicht durch den Konzeſſionsbetrieb ſondern durch viel be
deutungsvollere Nebenbetriebe z B einen Engroshandel begrün
det ſind Ebenſo erſcheinen drittens Einzelbeſtimmungen für die
Fälle nötig daß ein bereits im Beſitz der Erlaubnis befindlicher
Gewerbetreibender ſeinen Betrieb entweder auf demſelben Grund
ſtück oder während des Umbaus ſeines Geſchäftslokals nach einem
Nachbargrundſtück auf Grund einer neuen Erlaubnis verlegt
Endlich war viertens zu erwägen ob nicht auch die auf Grund
des S 49 Abſatz 3 der Gewerbe Ordnung erfolgende Wiederauf
nahme eines eingeſtellten Betriebes der Erlaubniserlangung
gleichgeſtellt und der Steuer unterworfen werden ſoll da zu dem
Mittel der Wiederaufnahme vielfach nur gegriffen wird um die

der Bedürfnisfrage im Falle der Neukonzeſſionierung zu
umgehen

Was den erſten Punkt anlangt ſo iſt das angeführte Erkennt
nis nicht etwa deshalb zu dem vorbezeichneten Schluß gekommen
weil eine Subſumierung der fraglichen Geſellſchaften unter eine
Konzeſſionsſteuerordnung überhaupt unmöglich ſei ſondern nur
deshalb weil die ſpezielle dem Urteile zu Grunde liegende Ord
nung keine Beſtimmung enthielt welche auf jene Geſellſchaften An
wendung ſinden konnte d h den Fall vorſah daß Gewerbe
treibender und Konzeſſionar zwei verſchiedene Perſonen ſind Wird
aber dieſer Fall ausdrücklich geregelt ſo liegt kein Hindernis vor
wenigſtens indirekt auch die Geſellſchaften Konſumvereine uſw zur
Steuer heranzuziehen und hierdurch eine Ungleichheit und Un
billigkeit gegen andere Gewerbetreibende zu beſeitigen die um ſo
ſchwerer wiegt als jenen meiſt ein erheblich höherer Gewinn zu
fällt Dieſe Regelung ſoll durch die Beſtimmung erfolgen daß für
die Steuer neben dem Konzeſſionar die das Gewerbe betreibende
juriſtiſche Perſon ſolidariſch haftbar gemacht die Steuer ſelbſt aber
nach der Gewerbeſteuerklaſſe dieſer Auftraggeberin berechnet wird

Der zweite Mangel iſt auch bereits in anderen Städten wie in
Düſſeldorf Kiel und Gelſenkirchen empfunden worden und hat zu
der auch für Halle empfohlenen Beſtimmung geführt daß bei deremeinſchaftlichen Veranlagung mehrerer Betriebe derſelben Per
r zu einer Gewerbeſteuerklaſſe die Schankkonzeſſionsſteuer nicht

nach dieſer ſondern nach einer ſelbſtändigen nur den Schank
bezw Kleinhandelbetrieb ber ten Schätzung zu berechneniſt Der dritte Punkt wird dahin geregelt falls die Herlegung in
andere oder umgebaute Räume desſelben Betriebsgrundſtückes
ohne Geſchäftsvergrößerung erfolgt Steuerfreiheit einzutreten hat
daß dagegen nur die halbe Steuer zur gelangt wenn wäh
rend eines Umbaues die Verlegung nach einem benachbarten Lokal
ſtattfindet Auch wird empfohlen nur halbe Steuer für dennamentlich bei Drogiſten öfters vorkommenden Fall ten
daß r die Erlaubnis zum Kleinhandel auf Spiritus ausſchließ
lich Branntwein beſchränkt Was endlich die Steuerpflicht im
Falle der Wiederaufnahme eines eingeſtellten Betriebes anlangt

könnte faſt ſagen ſitttliches Intereſſe vor Wie nämlich Agenten

ſo liegt für ſie weniger ein ſteuerliches als ein wirtſchaftliches man

Beilage zu Nr 132des GeneralAnzeiger für Halle u den Saalkreis
Littu h den 9 Juni 1909

ſrüher einen förmlichen Handel mit Schankbetrieben etablierten
o führen ſie jetzt es Ausſchließung der Prüfung der Be
dürfnisfrage einen ſolchen mit Schankwirten die hier ihren Be
trieb noch nicht drei Jahre lang eingeſtellt haben und ihn daher
nach S 49 der Gewerbeordnung ohne neue Erlaubnis in dem alten
Lokale wieder aufnehmen können Hier wenigſtens durch die
Steuer eine Erſchwernis zu bereiten liegt r im öffentlichen
Jntereſſe wie in dem der übrigen unter Anerkennung der Be
dürfnisfrage zugelaſſenen Schankwirte denen durch jenes Verfahren ehe eine wenig ſaubere Konkurrenz bereitet wird Für

rechtlich zuläſſig wird aber eine ſolche Beſtimmung gehalten Denn
nach S 13 des Kommunalabgabengeſetzes ſind die Gemeinden 4
Erhebung indirekter Steuern nergalb der durch die Reichs
geſetze gezogenen Grenzen befugt So wenig aber dieſe Grenzen
überſchritten werden wenn eine Steuer an die nach 8 33 der Ge
werbeordnung erteilte Erlaubnis geknüpft wird ſo wenig liegt
eine ſolche Grenzverletzung vor wenn die nach einem anderen
Paragraphen des Geſetzes geſtattete Wiedergeltendmachung einer
früheren Erlaubnis derſelben Steuer unterworfen wird

Ein Antrag des St V Emmer die Steuer vom 1 April 1910
ab aufzuheben wird gegen 9 Stimmen abgelehnt Sodann wird
der nach den Geſichtspunkten der e rleg ausgearbeitete Entwurf
der neuen Steuerordnung genehmigt Nur die Beſtimmung wird
mit 19 gegen 17 Stimmen geſtrichen wonach der Erlangung der
Erlaubnis gleichgeachtet wird die Wiederaufnahme eines einge
ſtellten Betriebs gemäß 8 49 Abſ 3 der Gewerbeordnung Nr
Der Berichterſtatter St V v Blume konſtatiert daß ihm vom
Vorſitzenden das Schlußwort welches ihm als Berichterſtatter zu
geſtanden hätte nicht erteilt worden iſt Hätte er das Schlußwort
erhalten ſo wäre es ihm vielleicht gelungen den einen oder anderen
Stadtverordneten zu überzeugen daß der Magiſtrat mit der geſtrichenen Beſtimmung das richtige getroffen hatte Der Vor
ſitzende bedauert das Verſehen
3 Magiſtrat hat in Uebereinſtimmung mit dem Schlachthof

Kuratorium die Erbauung eines Eisaufbewahrungs
raumes auf dem Schlacht und Viehhofe beſchloſſen
mit der Maßgabe daß für die Salzwaſſerleitung ein bekriechbarer
Kanal hergeſtellt wird Verſammlung ſtimmt dieſem Beſchluſſe
zu und bringt die erforderlichen Mittel im Betrage von 5000 Mk
a conto des Schlachthaus Erneuerungsfonds Berichterſtatter
St V Pro b ſt

4 und 5 fallen aus
6 Verſammlung ſtimmt zu daß der Oberlehrer Dr Stein

weg an der Oberrealſchule für das Winterhalbjahr 1909/10 zu
einer Studienreiſe in Frankreich beurlaubt wird und die Koſten
ſeiner Vertretung im Betrage von 900 Mk aus Kap XIX Nr 11
unter der Bedingung bewilligt werden daß Oberlehrer Dr Stein
weg ſie zu erſetzen hat wenn er innerhalb der nächſten 5 Jahre
nach Beendigung ſeines Urlaubes aus unſerem ſtädtiſchen höheren
Schuldienſte ausſcheidet Berichterſtatter St V Probſt

Bei dieſem Punkte will St V Thiele auf die Aeußerungen
des Oberbürgermeiſters Dr Rive im Herrenhauſe über die Be
amtenverſammlung in Berlin eingehen Er wird daran aber von
dem Vorſitzenden gehindert der ihm nach wiederholtem Ordnungs
rufe das Wort entzieht

7 fällt aus
8 Durch Beſchluß des Bezirks Ausſchuſſes zu Merſeburg vom

19 März 1909 iſt die der Halleſchen Maſchinenfabrik
und Eiſengießerei zu gewährende Entſchädigung für die
Enteignung des von ihrem Grundſtück Turmſtraße Nr 151 flucht
linienmäßig zur Turmſtraße und zur Pfännerhöhe entfallenden
Landes auf insgeſamt 47 939,50 Mk feſtgeſetzt worden Magiſtrat
verſpricht ſich von der Beſchreitung des Rechtsweges gegen dieſen
Beſchluß keinen Erfolg und hat daher beſchloſſen auf die Beſchrei
tung des Klageweges zu verzichten zumal au die Halleſche
Maſchinenfabrik durch Schreiben vom 11 Mai d J ſich bereit er
klärt hat die Entſcheidung des Bezirks Ausſchuſſes anzuerkennen
ſofern die Stadtgemeinde das Gleiche tut Verſammlung tritt
dem Magiſtratsbeſchluſſe bei und bewilligt die erforderlichen
Mittel aus der Anleihe Der Ausbau der Turmſtraße und der
Pfännerhöhe ſoll dann möglichſt bald vollendet werden damit die
Koſten von den Anliegern eingezogen und der Anleihe wieder zu
geführt werden können Berichterſtatter St V Stammer

9 fällt aus
10 Das in der Lafontaine Straße zwiſchen Burgſtraße und Advokatenweg fluchtlinienmäßig zum Bürherſteig ent

fallende Land ſteht zum Teil noch im Eigentum der Anlieger
Es dient aber bis auf eine Parzelle bereits S Jahren dem
öffentlichen Verkehr Die wiederholten Verhandlungen mit den
Eigentümern über die Höhe der Entſchädigung für das abzu
tretende Land haben zu einem annehmbaren Ergebnis nicht ge
führt Jn Uebereinſtimmung mit der Stadtbaudeputation hat
Magiſtrat daher beſchloſſen das Land im Wege der Enteignung
zu erwerben Es kommen nachſtehende Grundſtücke in Frage
Lafontaine Sraße Nr 14 Beſitzerin Diakoniſſenanſtalt ca 138
Quadratmeter Lafontaine Straße 15 Beſitzerin Diakoniſſenan
ſtalt ca 128 Quadratm Burgſtraße Nr 37 Beſißerin Wwe E
Krone ca 86 Quadratm Lafontaine Straße Nr 17 Beuitzerin
Wwe A Leutert ca 149 Quadratmeter Lafontaine Straße Nr
18 Beſitzer Rentner R Leutert ca 44 Quadratmeter Lafontaine
Straße Nr 19 Beſitzer Gen Ag Auguſtin ca 44 Quadratmeter
Verſammlung erklärt ihre Zuſtimmung Berichterſtatter St V
Stephan

11 Verſammlung genehmigt daß eine dem Hoſpital St Cyriaci
et Antonii gehörige Parzelle von 1004 Quadratmeter Größe zum
Preiſe von 30 Mk pro Quadratmeter an die Kirchgemeinde Jo
bannes veräußert wird Berichterſtatter St V Blumen
t r i t t

12 Der Magiſtrat hat in Uebereinſtimmung mit der Armen
Direktion beſchloſſen dem Frauenverein für Armen
und Krankenpflege ihre zu den Koſtender von i einzurichtenden Kinderbewahranſtalt bis auf weiteres
einen Zuſchuß von jährlich 200 Mk zu bewilligen Der Zuſchuß
für das Rechnungsjahr 1909 ſoll auf Kap XIX Nr 11 der Aus
gabe des Haushaltsplanes angewieſen werden Die Zuſchüſſe für
die J enden Jahre ſollen in die Kämmerei Etats unter Kap
XVII P III et t werden Die n bewilligt den
Betrag Berichterſtatter St V Dr Bangert

m

13 Eine Petition von An wohnern der Merſeburger

Straße um Herſtellung des ungepflaſterten Teiles diefer Straßezwiſchen Schloſſer und Suttenſege wird dem Aatcte zur Ev

wägung überwieſen Berichtexſtatter St V Stephan
14 Der Bureauvorſteher Karl Pohlmann t zur Beeſtigung des Bürgerſteigs vor ſeinem Neubau in der Kurſürſten

traße ſtatt des Granitplattenbelags Moſaikpflaſter zuzulagſfen Die
etition wird durch Uebergang zur Tagesordnung erkedigt Be

richterſtatter St V Stephan

Die Zukunft des ZeppelinLuftſchiffes
Der Direktor des Luftſchiffbaus Zeppelin Adolf Colsmannveröffentlicht im Berl Lol Ang den in der d nn be

griffenen Plan die Zeppelin Luftſchiffe auf beſtimmten Linien
regelmäßig verkehren zu laſſen Er ſchreibt darüber

Der Luftſchiffbau Zepppelin hat die Abſicht bis zum Frühjahr
nächſten Jahres zwei Schiffe zu liefern die den Anſprüchen anerlehrgfahreenge genügen Er iſt in der Lage bis zum Mai vier

olcher Fahrzeuge liefern zu können Durch Vermehrung ber
otorkräfte wird die Geſchwindigkeit der Luftſchiffe und ihre Be

triebsſicherheit ſo erhöht daß auch ſtörkere Winde wie die welche
am 1 April bei München herrſchten bezwangen werden Jn dieſen
Luftſchiffen ſoll außer 5 bis 6 Mann Bedienungsperſonal für 20
Perſonen als Fahrgäſte ein bequemer Raum geſchaffen werden
Das Auftriebs an Betriebsmaterial ſoll bei voller Beſatzung
für eine Fahrt von 6 bis 8 Stunden genügen Durch Verbeſſerung
an dem Bau der Fahrzeuge an der Art des Antriebes durch Erleichterung des Materials hofft man bald zu noch größeren
Leiſtungen zu kommen wozu aber der Beginn mit regelmäßigen
Fahrten notwendig iſt um auf den damit geſammelten Erfahrungen
weiteren Fortſchritt entwickeln zu können

Aus techniſchen und finanziellen Gründen iſt es notwendig
die erſten Fahrten von Friedrichshafen aus ausgehen zu laſſen
Dort allein iſt zur Zeit das Perſonal vorhanden welches in der
Lage iſt die Führung der Schiffe zu übernehmen und zugleich neue
Führer auszubilden dort ſoll vom Luſtflottenverein die Luft

zen errichtet werden Verbunden mit der Werſt des
uftſchiffbau Zepppelin wird zunächſt die Zentrale zu erbauen ſein

welche von den Fahrzeugen bei Reparaturen und bei völliger Neu
füllung mit friſchem Gas zu benutzen iſt Der Luftſchiffbau Zeppe
lin errichtet in Friedrichshafen auf ſeinem Gelände einen Gaſo
meter von 20000 Kubikmeter Jnhalt und ſtellt einer Geſellſchaft
die den Verkehr aufnimmt denWaſſerſtoff zum Selbſtkoſtznpreis
zur Verfügung dieſer wird dort bis ins Luftſchiff etwa 25 Pfg
pro Kubikmeter betragen Außerdem ſtellt der Luftſchiffbau
Zeppelin im Anſchluß an ſeine Bauhalle Gelände für eine runde
Hafenhalle zur Verfügung für die geringe jährliche Abgabe die der
von ihm ſelbſt an die Stadt Friedrichshafen zu zahlenden Gebühr
entſpricht Zum Neufüllen eines Luftſchiffes iſt ein ſolcher Gaſo
meter notwendig während an den anderen Stationen mit einem
geringen Quantum Gas zum Nachfüllen zu rechnen iſt

Der Ausbau eines Netzes zwiſchen München Frankfurt Straß
burg Friedrichshafen Luzern und ſpäter bis Köln und Düſſeldorfiſt eabſichtigt Außer der Linie Friedrichshafen Luzern iſt als
bald ein Verkehr von München aus anzuſtreben Ferner wird ein
Verkehr deſſen Zentrale Berlin ſein müßte deſſen Jntereſſen
ſphäre nach Norden bis Kopenhagen und Schweden und nach
Süden bis Dresden ausgedehnt zu denken iſt von vornherein in
das Programm der Geſellſchaft aufzunehmen ſein

Nach den Berechnungen Colsmanns beläuft ſich das erforder
liche Kapital für eine Linie mit zwei Endſtationen an denen
Hallen erbaut werden müſſen und an denen Gasfabriken als vor
handen angenommen ſind auf insgeſamt 3 Millionen Mark Die
Betriebsunkoſten berechnet er auf jährlich 787 450 Mark die für
Abſchreibungen nötige Summe auf 615 000 Mark Die Ein
nahmen beſtehen in einer Subvention durch das Reich die ſicher
lich zu erwarten iſt und dem Fahrgeld Jm Kriegsminiſterium
ſcheint man der Frage ſehr wohlwollend gegenüber zu ſtehen Für
die erſten Jahre kann der Fahrpreis zwiſchen Friedrichshafen und
Luzern mit 150 bis 200 Mark und für Rundfahrten von Luzern
aus auf 300 Mark angeſetzt werden Große Gewinne ſo meint
Direktor Colsmann zum Schluß werden wie bei allen Verſuchs
unternehmen vielleicht einſtweilen nicht zu erhoffen ſein doch iſt
die Zukunftshoffnung die mit dem Zuſtandekommen einer allge
meinen deutſchen Luftſchiffahrtsgeſellſchaft eröffnet wird eine ſogewaltige daß auf ihr Zuſtandekommen wohl ſicher zu rechnen iſt

Aus dem Geſchäftsverkehr
Ein ſchreckliches Ehebrama iſt auf ganz eigenartige Weiſe in

Berlin verhindert worden Die Gattin des Hauptmannes von eine
etwas temperamentvolle Dame hatte ihren Gemahl in Verdacht mit
der Heroine des Hoftheaters unerlaubte Beziehungen zu unterhalten
Um den Ehemann in flagranti zu ertappen begab ſich Frau von K
mit ſcharfgeladenem Revolver nach der Wohnung eines Freundes ihresGemahls Ein anonymer Brief hatte ihr nämlich Jeit Ort und
Stunde des verbrecheriſchen Rendezvous angekündigt Als ſie die
Treppe hinaufeilte hörte ſie eine Frauenſtimme deklamieren Es kam
aus der bezeichneten Wohnung die Stimme der Sängerin Als Fran
von K ſtürmiſch Einlaß begehrte wurde ihr ſofort geöffnet Sie ſtand
dem Freunde ihres Gatſen gegenüber und einer Mill Opera
Sprechmaſchine deren vorzügliche neueſte Aufnahme eine Liebesſzene
vollkommen vorgetäuſcht hatte Beſchämt ſtürzte ſie nach Hauſe und
flog ihrem Ehemann welcher ihr die anonymen Briefe behufs radikaler
Heilung von ihrer Eiferſucht hatte ſenden laſſen reumütig in die
Arme Sie war geheilt Nicht zum wenigſten hatte er dieſe Heilung
der e e zu verdanken Dieſe ganz wunderbare
Muſiziermaſchine iſt ſchon von Mk 35 an auf Wunſch auch gegen be
queme Ratenzahlugen und ohne Preisaufſchlag zu haben Die Firma
Otto Jacob ſenior Berlin Friedenſtraße 9 verſendet gratis undfranko reich illuſtrierte Broſchüren über bieſe Maſchinen

m

Bestbeuanrie Nahrung füre 3 sowiegesundes J r Sschwöchliche
B X in der kahbulcklungmagen Zurückgedliebenedarmkranke kinden

Allen voran schon jetzt

Grosser Saison u srerlzaufUm meiner geehrten Kundſchaft Gelegenheit zu bieten ſich zur Reiſe noch mit wirklich preiswerter Garderobe verſehen zu können veranſtalte
ich ſchon jetzt großen Ausverkauf Die Lagerbeſtände ſpeziell in fertiger Konfektion
ſpottbilligen direkten Verluſtpreiſen zum Ausverkauf Fertige Kleider farbig Wert bis 140

eiſe Wert bis 60 Mk jetzt 55 bis 50 Mk
Röcke weiß ſchwarz engl Stoffe Wert bis 30 Mk jett 18 bis 90 Mk
Bluſen Mouſſeline etc Wert bis 15 Mk jetzt 50 bis 50 Mk
kanſſelin reine Wolle Wert bis 40 Mk jetzt 95 bis 70 Pf

Weiße

ſind noch ganz enorm große und ſtelle ich gerade dieſe zu
Mk jetzt 65 bis 23 Mk

Kleider Leinen und Batiſt Wert bis 60 Mk jetzt 28 bis 4,50
Bluſen Batiſt und Leinen Wert bis 20 Mk jetzt I bisKleiderſtoffe Satin Popeline Cheviots Wert bis 50 3

Waſchlloffe Zephir Leinen Wert bis 90 Pf jetzt 60 bis 28 Pf

Koſtüme für die

Mk
jetzt 26 dis 95 Off

Seidenſtoffe
luſenſeiden ſchwarze und weiße Brautſeide Wert bis 650 Mk jetzt 50 50 bis 90 Pf Anterröcke von 90 Mk an

Paul Sppers
Die Preiſe ſind teilweiſe noch unter die Hälfte des Wertes herabgeſetzt Aachen

Bitte die Schaufenſter Auslagen zu beachten

jetzt Grosse Nirichstrasse 9
Parterre und I Etage
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Seite 14 Mittwoch
Amkliche Bekanntmachungen

2Polizei Verordnung
über Herſtellung und Letrieb von Grundſtücks

Entwäſſerungen
im Stadtbezirke Halle a S

Auf Grund der F8 5 6 und 15 des Geſetzes über die Polizei
Verwaltung vom 11 März 1850 und der S 143 und 144 des Ge
ſetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30 Juli 1883
wird hiermit unter Zuſtimmung des Magiſtrats und unter Auf
hebung der entgegenſtehenden Vorſchriften der 88 28 29 und 30
der S vom 10 April 1889 für den StadtkreisHalle a S nachſtehende Polizei Verordnung über Herſtellung und

etrieb von Grundſtücks Entwäſſerungen erlaſſen

A Allgemeine Vorſchriften
s 1 Verpflichtung zum Anſchluß

Sobald in Straßen Plätzen oder Wegen öffentliche Kanäle be
triesfertig hergeſtellt ſind haben die Eigentümer der anliegenden be
bauten Grundſtice dieſe ſoweit der Anſchluß techniſch möglich und

polizeilich zuläſſig iſt in der von der PolizeiVerwaltung vorge
ſchriebenen Art und Friſt an die Kanäle anzuſchließen und die An

dauernd in betriebsfähigem Zuſtande zu erhalten Dieſe
Verpflichtung beſteht auch in dem Falle wo ein vorhandener Kanal
durch einen neuen ganz oder teilweiſe erſetzt wird

s 2 Art der Entwäſſerunga Die Entwäſſerung hat im allgemeinen nach dem Miſchſyſt e m
zu erfolgen d h die ſämtlichen Abwäſſer ſowohl das Schmutz
waſſer als auch das Regenwaſſer ſowie die Fäkalien werden
durch gemeinſchaftliche Leitungen dem Straßenkanal zugeführt

d Die Entwäſſerung der Grundſtücke in den Stadtteilen weſt
lich der Schiffsſaale der Gerberſaale und des Mühlgrabens
ſowie in der Talſtraße muß nach dem Trennſyſtem er
folgen d h dieſe Grundſtücke müſſen eine beſondere Entwäſſe
rungsanlage für Niederſchlagswäſſer und außerdem eine von
dieſer völlig unabhängige Entwäſſerungsanlage für die Schmutz
wäſſer d h Haus Küchen Bade Waſch Wirtſchafts und
gewerbliche Abwäſſer ſowie Fäkalien erhalten Die Ent
wäſſerungsanlage für Niederſchlagswäſſer iſt an den für die Ab
führung des Regenwaſſers beſtimmten Straßenkanal die Ent
wäſſerungsanlage für Schmutzwäſſer an den für die Abführung
des Schmutzwaſſers beſtimmten Kanal Tiefleitung anzu
ſchließen

e Jn denjenigen Grundſtücken einiger noch bekannt
u gebenden Straßen öſtlich der Schiffsſaale der Gerberſaale und des Mühlgrabens deren tiefſte Einlaufſtellen Aus

güſſe Fußbodenentwäſſerungen uſw ſo tief liegen daß ſie bei
gefülltem Hauptſtraßenkanale nicht mehr mit einem natürlichen
Waſſerſpiegelgefälle von mindeſtens 1 200 in den Haupt
ſtraßenkanal entwäſſern können muß die Entwäſſerung eben
falls ganz oder teilweiſe nach dem Trennſyſtem eingerichtet
werden es iſt in ſolchen Fällen zuläſſig entweder wie unter b
ſämtliche Schmutzwäſſer oder auch nur die Schmutzwäſſer der
zu tief liegenden Schmutzwaſſer Einlaufſtellen in beſonderen
Ableitungen der Tiefleitung in der Straße zuzuführen Jm
letzteren Falle kann das Schmutzwaſſer der höher liegenden Ein
laufſtellen in gemeinſchaftlichen Ableitungen mit dem Nieder
ſchlagswaſſer dem Haupiſtraßenkanal zugeführt werden

g 3 Abzuleitende Abwäſſer
Durch die Entwäſſerungsleitung des Grundſtücks ſind abzuleiten
a Schmutz und Brauchwäſſer ſowie aller Abführung

eignete ſchwemmbare Unrat namentlich alle menſchlichen Ab
gänge reichlich verdünnt daß ihre Fortſchwemmung ge
ſichert iſt vergl S

b beim Miſchſyſtem alle Niederſchlagswäſſer beim Trenn
ſyſtem die Niederſchlagswäſſer ſoweit die Einleitung in die
Schmutzwaſſer oder Regenwaſſerkanäle von der Polizei Ver
waltung e oder gefordert wird Die Ableitung des
übrigen Regenwaſſers hat im übrigen nach Anweiſung der

PolizeiVerwaltung zu geſchehen tAusgeſchloſſen von der Einleitung in die Kanäle ſind ſolche Stoffe
und Flüſſigkeiten die nach dem Ermeſſen der R e hartergebe oder für die Kanalanlage oder deren Betrieb ſchädli

n ſowie ſolche Flüſſigkeiten die bei der Einleitung in den Straßen

kanal eine Temperatur von mehr als 35 Grad C oder einen ſchäd
lichen Säure Alkali Fett oder Salzgehalt beſitzen Derartige Ab
wäſſer ſind vor der Einleitung in die Kanäle durch geeignete Mittel

Sandfänge Fetttöpfe Neutraliſation Desinfektion Abkühlung Ver
dünnung uſw zur Aufnahme in die Kanäle vorzubereiten oder ander
weitig unſchädlich zu beſeitigen Die Genehmigung zu ihrer Ab
führung wird nur auf Widerruf erteilt

Kondens und Kühlwaſſer von Maſchinen und gewerblichen Be
trieben ſowie Grundwaſſer dürfen beim Trennſyſtem dem Schmutz
waſſerkanal überhaupt nicht den übrigen Kanälen nur mit beſonderer
widerruflicher Genehmigung der Polizei Verwaltung zugeführt
werden

Reine Abwäſſer auch Niederſchlagswäſſer können mit Zuſtimmung
oder auf Anordnung der PolizeiVerwaltung anderweitig abgeführt
werden

8 4 Abführung der ra Für die Zeit bis zur Einführung der Fäkalien
abſchwemmung

Die unmittelbare Abſchwemmung der Fäkalien alſo ohne Gruben
aus den Grundſtücken nach den Straßenkanälen iſt vor Fertigſiellung
der zur Einführung der Schwemmkanaliſation erforderlichen AnlagenAnſchluß der Straßenkanäle an Hauptſammelkanal und Kläranlage

nicht zuläſſig
Bis zu dieſem Zeitpunkte ſind daher beizubehalten
1 Die Klärgruben der vorhandenen Spülabortanlagen
2 Vorhandene Abortanlagen ohne Waſſerſpülung mit Gruben

oder Tonnen ſofern ſie ſich in einwandfreiem Zuſtande be
finden

Die Umwandelung der letzteren in Spülabortanlagen iſt zuläſſigſofern eine den Vorſchriften des S 43 Abſ O der Baupolizei Ordnung

vom 10 April 1889 entſprechende Klärgrube angelegt wird
Die nach Jnkrafttreten der vorliegenden Polizei Verordnung neu

einzurichtenden n en müſſen bis zur Einführung der
Fäkalienabſchwemmung ebenfalls noch an Klärgruben e
Art angeſchloſſen werden dieſe Klärgruben ſind ſpäter wieder außer
Betrieb zu ſetzen vergl Abſ Die Neuanlage von Trockenkloſetts
iſt auch vor Einführung der Fäkalienabſchwemmung unzuläſſig

Für die Einrichtung neuer Spülaborte ſind die Vorſchriften des
S 27 dieſer Verordnung maßgebend
p Nach Einführung der Fäkalien Abſchwemmung

Nach erfolgtem Anſchluß der Straßenkanäle an den Hauptſammel
kanal und die Kläranlage iſt die weitere Aufſpeicherung der Fäkalien
in den Grundſtücken unzuläſſig von dieſem Zeitpunkt an muß eine
direkte Abſchwemmung dieſer Stoffe durch Spülaborte nach dem
Straßenkanal alſo ohne Gruben erfolgen

Die zu dieſer Zeit noch beſtehenden Abortanlagen ohne Waſſer
ſpülung ſind in ſolche mit Waſſerſpülung umzuwandeln und direkt an
den Hausentwäſſerungskanal anzuſchließen Die vorhandenen Spül
abortanlagen mit Klärgrube müſſen ebenfalls unter Ausſchaltung der
Gruben unmittelbar an die Hausentwäſſerung angeſchloſſen werden

Die vorhandenen Abortgruben Klärgruben und ſonſtigen zur
r eng dienenden Behälter müſſen beſeitigt oder ent
eert gereinigt und ihrem bisherigen Zwecke entzogen werden

Die Einrichtung der Fäkalienabſchwemmung in den Grundſtücken
muß binnen einer mindeſtens auf 3 Jahre zu bemeſſenden Friſt vom
Tage der deshalb zu erlaſſenden Bekanntmachung ab gerechnet fertig
geſtellt ſein

Eine Befreiung von dieſer Verpflichtung kann auf Grund beſonderer verhältnſſe im einzelnen Falle von der PolizeiVerwaltung

bewilligt werden
Neue Aborte dürfen nach Einführung der Fäkalienabſchwemmung

nur noch als Spülaborte mit direktem Anſchluß der Abortfallrohre
an die Hausentwäſſerung hergeſtellt werden Späteſtens gleichzeitig
mit der Einrichtung der Fäkalienabſchwemmung ſind auch die übrigen

SDie Sicherung einer enügenten ülung der Entwäſſerun
anlage iſt durch Abſchluß d Sunbſtndet an die öffentliche Waſſer

leitung oder dürch eine anderweitige von der PolizeiVerwaltung zu
enehmigende Waſſerverſorgungsanlage zu gewaährleiſten vergl
27 Abſ 1 Oelpiſſoire betrUeber allen Ausgüſſen m der Abflußleitung müſſen Hähne der

Waſſerleitug angebracht werden Spülaborte und Piſſoire ſind mit
beſonderen Spülvorrichtungen zu verſehen vergl S 27

Bei Fußboden Einläufen genügt es wenn die Spülun r einen
i der Waſſerleitung an der Wand des betreffenden Raumes

eſichert iſt
Hofeinläufe Senkkäſten Gullies bedürfen keines beſonderen Waſſer

hahnes wenn die Spülung anderweitig nach Bedarf vorgeſehen iſt8 6 Ausſchlu nes Anlagen
Jedes Grundſtück iſt für i und ohne Benutzung des Nachbar

grundſtückes bis in den Straßenkanal zu entwäſſernBei Teilung eines Grundſtückes ſind die Entwäſſerungsanlagen
der Teile dieſer Beſtimmung entſprechend herzuſtellen

B Behördliche Aufſicht und Genehmigung
S 7 Zuſtändigkeit der Behörde

Die Anlagen unterliegen vor der Ausführung in allen Teilen der
Genehmigung der n eDie Ausſührun und Jnſtandhaltung der Anlagen unterſteht der

behördlichen Aufſicht und hat unter Einhaltung dieſer allgemeinen
techniſchen Vorſchriften und der von der PolizeiVerwaltung im Einzel
a etwa aufgeſtellten beſonderen Genehmigungsbedingungen zu ge

ehen
Von den Beamten der PolizeiVerwaltung gefundene Mängel der

Anlage ſind innerhalb der von der PolizeiVerwaltung zu ſtellenden
Friſt zu beſeitigen

S 8 Zutritt der Beamten zu den Grundſtücken
Den Beamten der atte iſt zwecks Beaufſichtigung

der Ausführung oder der e e der Entwäſſerungs Anlagen
nach entſprechendem Ausweis der Zutritt zu den Grundſtücken jederzeit
zu geſtatten

s 9 Angaben für den Entwäſſerungs Entwurf
Auf Antrag werden dem Eigentümer für den Entwurf der Ent

wäſſerungs Anlagen vom Tiefbauamte die auf den Straßenkanal
namentlich auf die Lage und Höhe der Anſchlußſtelle bezüglichen Unter
lagen vorher ſchriftlich zugeſtellt

Dieſe Angaben ſind dem Genehmigungsantrage beizufügen
S 10 Antrag zur Genehmigung

Zur Ausführung oder Veränderung einer Entwäſſerungsanlage
a zum Anſchluß an den Straßenkanal muß vor dem Baubeginn

ie Genehmigung der PolizeiVerwaltung vom Eigentümer ſchriftlich
nachgeſucht und von der PolizeiVerwaltung erteilt ſein

Dem Antrage zur Genehmigung ſind Pläne der Anlage in doppelter
Ausfertigung beizufügen

Der Je muß enthalten
a Ueberſichtsplan des Grundſtücks im Maßſtab nicht kleiner als

I 7 500
Auf dem Ueberſichtsplan muß das Grundſtück in ſeiner Ge

ſamtgröße und in ſeiner Lage zur Straße erſichtlich ſein Es
müſſen darin ſämtliche Gebäude die befeſtigten und unbe
feſtigten Hofflächen und Gartenflächen die Lage der Hauptab
flußleitungen und ſtraßenſeitigen Regenrohranſchlüſſe ſowie alle
ſonſtigen für die Beurteilung des Entwurfs weſentlichen Ver
hältniſſe dargeſtellt ſein

b Grundriſſe des Keller und Erdgeſchoſſes der Gebäude ſoweit
olche zur Klarſtellung der Entwäſſerungsanlage erforderlich
ind im Maßſtabe nicht kleiner als 1 100 bei größeren Ge

bäuden und verwickelten Entwäſſerungsanlagen können auch die
Grundriſſe der übrigen Geſchoſſe gefordert werdenDie Grundriſſe müſſen thallene die Einteilung der dar

geſtellten Geſchoſſe unter Angabe der Verwendung der einzelnen
Räume ſämtliche zur Entwäſſerungsanlage gehörigen Leitungen

unter Bezeichnung der einzelnen Beſtandteile Ausguß Abort
Fußbodeneinlauf Rückſtauverſchlüß uſw die Angabe der Ab
meſſungen und Gefälle ſowie die Lage der Anſchlußſtellen nach
der vom Tiefbauamt gemachten Angabe Die Entfernungen
der Austritte der Hauptleitungen aus dem Gebäude und der
Anſchlußſtellen an den Straßenkanal von der Nachbargrenze
ſind einzuſchreiben

e Schnitte in der Richtung der Hauptleitungen ſowie der wich
tigeren Nebenleitungen im Maßſtabe für die 27 und Längen
nicht kleiner als 1 100 die Schnitte brauchen ſich in der
Regel nur auf das Keller und Erdgeſchoß zu erſtrecken bei
großen Gebäuden und verwickelteren Entwäſſerungsanlagen
kann auch die Darſtellung der übrigen Geſchoſſe durch Schnitte
gefordert werden Jn die Schnitte müſſen die Höhen der Ober
fläche und der Sohle des unterſten Geſchoſſes ſowie der
Leitungen an allen Gefällsbrechpunkten und Verbindungsſtellen
und die Gefälle der Leitungen eingeſchrieben ſein Die Höhen
lagen und das Gefälle der nicht aus dem Längenſchnitt erſicht
lichen Anſchlußſtränge ſind in die Grundriſſe einzuſchreiben
Alle Höhenangaben ſind auf den von der PolizeiVerwaltung
beſtimmten Horizont zu beziehen
Die Darſtellung der zur Unſchädlichmachung gewerblicher Ab
wäſſer geplanten Anlagen größerer gemauerter Fettfänge uſw
im Maßſtabe 1 10

Auf den Zeichnungen ſind beſtehende Einrichtungen ſchwarz zu be
zeichnen wegfallende Leitungen rot zu durchſtreichen Das Material
der Leitungen iſt farbig anzugeben und zwar ſind Eiſenröhren blau
Bleiröhren gelb Zinkröhren grau Steinzeugröhren braun darzu
ſtellen Die ausſchließlich für die Abführung von Niederſchlagswaſſer
beſtimmten Ableitungen ſind durch blaue die für Schmutzwaſſer be
ſtimmten Ableitungen durch braune die für die gemeinſchaftliche Ab
führung von Schmutz und Niederſchlagswaſſer beſtimmten Ableitungen
durch rote Pfeile in der Abflußrichtung zu bezeichnen Die für den
Prüfungsvermerk dienende grüne Farbe darf in den Bauvorlagen nichtverwendet werden Jm übrigen hat die zeichneriſche Darſtellung des

Entwurfs im Sinne der bei der PolizeiVerwaltung ausliegenden Vor
lagen zu erfolgen Umdrucke dieſer Vorlagen werden gegen Erſtattung
der Koſten an Jntereſſenten abgegeben

Die mit Maßſtab zu verſehenden Zeichnungen müſſen mit Angabe
der Straße und Hausnummer oder der amtlichen Grundſtücksbe
zeichnung ſowie mit den für die Richtigkeit der Vorlagen verbindlichen
L des Grundeigentümers und des Entwurfsverfaſſers ver
ſehen ſein
Bei unbedeutenden Aenderungen die ſich leicht in den urſprüng

lichen Entwäſſerungsplan des Grundſtückes eintragen laſſen kann von
der Einreichung einer beſonderen Zeichnung abgeſehen werden

8 11 Aufſicht während der Ausführung
Die PolizeiVerwaltung hat das Recht die Ausführung der An

lage zu überwachen
Ueber den Anfang und jede Wiederaufnahme der Arbeit iſt der

PolizeiVerwaltung ſpäteſtens drei Werktage vorher ſchriftliche An
zeige zu machen Gleichzeitig iſt der ausführende Unternehmer zu
nennen

Von der bevorſtehenden Verdeckung fertiggeſtellter Leitun iſtder PolizeiVerwaltung mindeſtens 48 Bland e We er Mitteilume

machen Vorzeitig verfüllte Leitungen müſſen auf Erfordern frei
gelegt werden

müſſen die genehmigten Zeichnungen

d J

Während der Ausführun
auf der Bauſtelle ſtets verfügbar ſein

Abweichungen von dieſen genehmigten Zeichnungen ſind nur mit
Genehmigung der PolizeiVerwaltung geſtattet

s 12 Prüfung der Anlagen
Während der Ausführung können von den Beamten der ar

Verwaltung Prüfungen auf Dichtigkeit der Leitungen Wirkſamkeit der
Geruchverſchlüſſe uſw vorgenommen werden

Nach Fertigſtellung der geſamten Anlage unterliegt dieſe einer
Abnahmeprüfung Hierbei kann die Polizei Verwaltung den Nachweisder Dichtigkeit der Ableitungen und der anſchließenden Teile der Fall

beitungen durch Waſſerdruck bis Straßenhöhe der Dichtigchkeit der

GeneralAnzeiger für Halle und den Saalkreis 9 Jum Sr v
e Abortanlagen an nicht kanaliſierten Straßen De gen nen Je die zu alen Prüfungen en AtGrundſtück r t e hen und Aispen und n e un Jubetried ehe der

ü i i a un ende Nee m a wehe de See en des 8 iy a W r tig e S ine e etuführe nlage Peanwagenmd b ver vaupotzeror 5 r Spnlun fprt evezelnzega Die Abnahme und deren einigung erfolgt ſpäteſtens innerhalh

1 Woche n gen des rnFalls ſich bei der Abnahme ergeben iſt der Antrag zur
Abnahme nach Abſtellung der Mängel zu wiederholen

Die Jnbetriebnahme einzelner Teile der Anlage iſt nur mit beſonderer Genehmigung der PolizeiVerwaltung zuläſſig 7

0 Einzelvorſchriften für den Bau
g 14 Beſtandteile des LeitungsnDas Zeitungen einer Soueentwäſſerunghen e 3 aus

1 Den Kanalleitungen Haupt und Nebena
Hierzu gehören alle liegenden Veitungen Gefälllettun ohl
leitungen uſw einſchl der Leitungen von der Grundſtücksgrenzebis zum Straßenkanale hege

2 Den Fallröhren Haupt und Nebenfallröhren das ſind
alle ſenkrecht herabkommenden Leitungen

3 Den Schrägleitungen das ſind die an der Wand ge
ſchleiften rn en nach den Fallröhren

4 Den Lüftungsleitungen
8 16 Lage der Leitungen
a Kanalleitungen

Die Kanalleitungen ſollen ſo geführt werden daß ſie 7ä kurz
und gradlinig werden und vorzugsweiſe außerhalb der Gebäude ieger
Die Veitungen ſollen in einem in den Zeichnungen e
ſtande und womöglich parallel mit den nahe liegenden Mauern an
gelegt werdenDie nach dem Straßenkanal führenden Anſ l ngen müſſen

an der Grundſtücksgrenze in der Regel mindeſtens 2,0 m unter
Straßenoberkante liegen Eine geringere Tiefenlage iſt nur dann zuläſſig wenn nach Lage der Verhaun e die Hanchaltang der vorge
ſchriebenen Mindeſttiefe nicht möglich iſt

Die Anſchlußleitungen werden ſtadtſeitig auf Koſten der Anlieger
ergeſtellt5 S ſind bei en Leitungen nur mittels

Bogenröhren zu bewirken Bei freiliegenden Leitungen können auch
Knieröhren verwendet werden

Verbindungen müſſen durch beſondere r ſeitlich
unter einem ſpitzen Winkel von nicht unter 45 in der Abflußrichtung
hergeſtellt werden Ausnahmen ſind nur mit beſonderer Genehmigung
uläſſighateiſs b Fallröhren für h
Die r für Schmutzwaſſer ſind innerhalb der Gebäude und

möglichſt Bei Verſchiebung der Rohrachſe anſenkrecht é3 führen
Mauerabſätzen ſind Sprungröhren Etagenbögen zu verwenden Für
den Anſchluß der Fallröhren an die Kanalleitungen ſind Fußbögen zu
verwenden

Das Schleifen Schrägziehen von Fallröhren an den Wänden und
in den Decken iſt womöglich zu vermeiden

Die Fallröhren und ihre Verbindungen müſſen leicht zugänglichangeordnet und P befeſtigt werden

Auch ihre Verbindungen ſind unter einem Winkel von nicht unter
45 unter Verwendung beſonderer Verbindungsſtücke herzuſtellen

Die Einleitungen von Niederſchlagswaſſer in die innerhalb der
Gebäude liegenden Fallröhren für Schmutzwaſſer abgeſehen von den
a kleiner Balkone uſw iſt in der Regel verboten ebenſo der
Anſchluß von Ausgüſſen Badewannen uſw an die AbortfallrohreFall ehren für Niederſchlagswaſſer

Die Regenfallröhren ſind ſenkrecht außerhalb der Gebäude un
mittelbar in die Kanalleitungen oder in den Straßenkanal zu führen
Das oberirdiſche Zuſammenziehen mehrerer Regenfallröhren an den

en iſt nur mit Genehmigung der PolizeiVerwaltung zu
äſſig

Gemeinſchaftliche e benachbarter
ſchiedener Grundſtücke ſind nicht erlaubt

Regenfallröhren von kleinen Dachflächen Erkern Balkonen uſw
können nach dem Hof oder nach den an der Straße liegenden Vor
ärten frei ausmünden falls an den betr Stellen kein Verkehr ſtatt
indet Vor der Straßenfront belegene Erker und Balkone ſind durch
eſondere Röhren oder durch Anſchluß an die Regenfaällröhren mit einer

vorſchriftsmäßigen Entwäſſerung zu verſehen oder es iſt eine Ein
richtung zu treffen welche nach allen freien Seiten hin einen gleich
mäßigen Tropfenabfall ermöglicht Zinkleiſte ein ſtrahlenförmiges
Abfließen des Waſſers aber ausſchließt

In die Regenfallröhren darf kein Schmutzwaſſer eingeführt werden
An Straßen in welchen noch kein unterirdiſcher Kanal vorhanden

iſt müſſen die Regenfallröhren in verſenkte gußeiſerne Schlitzrinnen
münden welche durch den Fußweg nach der Goſſe führen

s 16 Gefälle der Kanalleitungen
Die verfügbaren Gefällshöhen e ſo zu verteilen daß die ver

rer Kanalleitungen durchgehende möglichſt günſtige Gefälle
erhalten

Bei Anordnung der Kanalleitungen auf Grundſtücken die nur teil
weiſe bebaut ſind iſt auf die ſpätere Entwäſſerung des ganzen Grund
ſtückes Rückſicht zu nehmen

Wo das durchgehende Gefälle der Hauptleitun
wird iſt ein Gefällsbruch zuläſſig Stärkere Ge
in den Ableitungen unzuläſſig

Gefälle von weniger als 650 ſind nur mit beſonderer Ge
nehmigung und unter den von der PolizeiVerwaltung vorzu
ſchreibenden Bedingungen für die Spülung und Zugänglichkeit der
Leitung zuläſſig

8 17 Weite der Leitungen
Die Rohrweite für die Hauptleitung ſoll falls nicht ein abweichendes

Maß beſonders r oder vorgeſchrieben iſt 150 oder 200 mm
betragen Kanalleitungen welche die Niederſchlagswäſſer einer Fläche
von mehr als 400 qm abführen müſſen 200 mm weit ſein Neben
leitungen unter der Erde ſollen in der Regel 150 mm Weite ſolche
über der Erde 100 150 mm Weite erhalten Die Weite der Neben
fallröhren muß für einzelne Eingüſſe Waſchbecken Piſſoire 60 mwfür mehrere ingüſſ Waſchbecken Piſſoire und für Bäder 656 mm

für Spülaborte in der Regel 125 mm betragen Bei Aborten ohne
Waſſerſpülung muß die Fallrohrweite 200 mm betragen

Röhren von 40 mm ſind nur für Anſchlußleitungen einzelner Ein
z uſw ſolche von weniger als 40 mm nur für Beberlaufleitungen
geſtattet

Jn der rung des Ablaufes darf kein Rohr in ein ſolches von
geringerer Weite übergehen oder in mehrere geteilt werden

Uebergänge von einem kleinen Durchmeſſer in einen größeren ſind
dur Uebergangsröhren herzuſtellen

8 18 Material der Leitungen
a Kanalleitungen

Die Kanalleitungen ſind aus innen und außen asphaltierten
eiſernen 27 mit Bleidichtung herzuſtellen

Außerhalb der Gebäude in einem Abſtande von mehr als 1,5 m
von den Fundamentmauern können au
Steinzeugröhren mit Asphaltdichtung
wendet werden

b r ür Schmutzwaſſerallröhren für Schmutzwaſſer ſind aus innen und außen
asphaltierten eiſernen Röhren mit Bleidichtung e

eitungen von weniger als 65 mm Weite können aus Blei vollſtändig ift t mit Plombenlötung hergeſtellt werden

mere aterialien ſind nur mit beſonderer Genehmigung
zuläſſig

e Fallröhren für hRegenfallröhren ſind aus dicht gelötetem Zink oder Kupfer odes
aus Eiſen mit Bleidichtung herzuſtellen Der untere Teil bis 1,60 m
über Erdboden muß aus Eiſenrohr beſtehen

d Schrägleitungen
Schrägleitungen von weniger als 66 mm Weite können aus W

röhren hergeſtellt werden im übrigen müſſen Eiſenröhren verwend
werden

e Lüftungsleitungen
Für die Lüftungsleitungen ſind innerhalb der bewohnbaren Räum

eiſerne Röhren mit Bleidi pung oder dicht gelötete Kupfer und Blei
röhren zu verwenden Jm übrigen können Zinkröhren verwendel
werden Außerhalb der Gebäude dürfen Zinkröhren nur von 1,50

Regenfallröhren ver

tärker als 1 25
älle als 3 ſind

innen und außen glaſierte
ür die Kanalleitungen ver

Gniwäſſerungsanlagen dieſen Vorſchriften anzupaſſen
übrigen Anlagen einſchließlich der Geruchsverſchlüſſe durch die Rauch
oder Geruchprobe verlangen d über Erdboden ab Verwendung finden
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s 10 Zaſtuzg der Leitungen

a Kanalleitungen
am oberen Ende einer Kanalleitung kein zur Lüftung

rohr ſo kann die Polizeiverwaltung die Anbringung
beſonderen et n zu dieſem Zwecke verlangen

Fallröhren
Sämtliche e ſind zum Zwecke der Lüftung in vollem

Querſchnitte womöglich ſenkrecht und ohne Krümmung bis mindeſtens
0 m über die Dachfläche zu führen Sie müſſen mindeſtens 1 m
über etwaige daſelbſt befindliche weniger als 8 mm von der Lüftungs
öffnung enkfernte Fenſter oder ſonſtige Oeffnungen hinausragen

Die Vereinigung mehrerer Lüftungsröhren iſt ausnahmsweiſe
mit beſonderer Genehmigung zuläſſig bei entſprechender Erweiterung
der vereinigten Lüftungsleitung Bei unvermeidlichem Schleifen
Fhrägziehen von Lüftungsröhren darf die Steigung nicht weniger

als 5 betragen
Der oberſte Teil der Entlüftungsleitung ſoll eine möglichſt

Querſchnittfläche als die Lüftungsleitung ſelbſt erhalten Die Aus
mündungen ſind mit feſten Schußhauben zu verſehen Rwiſcep der

e doppelteaube und dem Rohrrande muß die freie OeffnungZur chnittflä

von in Schornſteine aus
e des m res beſitzen

Die Einführun üftungsröhrenenommen Fabrikſchornſteine oder an An 8sſchlote iſt veroten Dagegen iſt es laſſe die Fallröhren über dem letzten Ein

laufe in ein beſonderes gemauertes r einzuführen welchesjedoch weder zur gauchakſahrung noch zur Lüftung irgend welcher

Räume dienen darf
Bei kurzen Anſchlußleitungen von einem Ausguß oder dergl kannſofern durch geeignete Vorkchrungen ein aus ſoagen des Geruch

verſchluſſes aus 9 iſt die Anbringung einer Lüftungsleitungerlaſſen ihre Her tellung jedoch jederzeit nachträglich angeordnet

werden

e Regenfallröhren
Sämtliche unterirdiſch in die Kanäle entwäſſernden Regen

fallröhren ſind zur Lüftung der Kanäle und Ableitungen ohne Geruchherſchluß bis zum Dach durchzuführen Nur wenn die Regenröhren

unter oder in unzuläſſiger Nähe von Fenſtern bewohnter Räumeenden iſt wenn die örtlichen Verhältniſſe es geſtatten ein froſtſicherer

zugänglicher Geruchverſchluß anzubringen
s 20 Froftſhut der Leitungen

Die Leitungen mit allen Nebenleitungen müſſen möglichſt froſtſicher
verlegt werden Außerhalb der Gebäude iſt deshalb eine Ueber
deckung des höchſten Punktes der Kanalleitungen von mindeſtens
0,80 mm erforderlich Jnnerhalb der Gebäude in nicht froſtfreien
Räumen ſind die Leitungen in geeigneter Weiſe gegen Einfrieren zu
ichernſche riirdhren mit ihren Ausgüſſen Geruchverſchlüſſen uſw ſollen

womöglich an Jnnenwänden angebracht werden
8 21 Reinigungsöffnungen

Jn einer Entfernung von höchſtens 2 mm hinter der Bauflucht iſt
eine luftdicht verſchließbare Reinigungsöffnung in der Hauptkanal
leitung anzubringen Liegt dieſe Oeffnung verſenkt ſo iſt ſie durch
einen waſſerdichten Schacht von 1002470 cm Weite oder 90 cm
Durchmeſſer zugänglich zu machen in dem erſorderlichenfalls Steig
eiſen anzubringen ſind

Von der Anlage des Schachtes kann Abſtand genommen werden
wo die Verhältniſſe nach Ermeſſen der Polizeiverwaltung ein
häufigeres Oeffnen der Reinigungsöffnung nicht erfordern oder die
Anlage des Schachtes mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden ſein
würde in dieſem Falle muß die Lage der Reinigungsöffnung in ge
eigneter Weiſe bezeichnet werden

Auch an anderen Stellen können luftdicht verſchließbare
Reinigungsöffnungen erlaubt oder vorgeſchrieben werden Reinigungs
ſchächte mit ofſfenem Durchfluß ſind nur ausnahmsweiſe mit beſonderer
Genehmigung zuläſſig

s 22 Fettfänge
Bei der Ableitung aus Räumen die fettiger Abflüſſe in größerer

Menge liefern z B Fabriken Fleiſchereien Wurſtküchen größere
Kochküchen uſw müſſen zum Abfangen der Fettſtoffe ausreichende
Fettfänge eingeſchaltet werden gebotenenfalls kann außerdem die
Herſtellung einer getrennten Ableitung bis in den Straßenkanal zu
gelaſſen oder verlängt werden Die Fettfänge ſollen möglichſt nahe
an den Ausgußſtellen liegen Sie müſſen luftdicht ſein aus Gußeiſen
oder Steinzeug beſtehen entſprechende Kühlflächen beſitzen und mit
möglichſt vom Freien zugänglichen Reinigungsöffnungen verſehen
ſein und vorſchriftsmäßig entlüftet werden Für große Betriebe
können gemauerte Fettfänge zugelaſſen werden Die Fettfänge dürfen
nie in eine Hauptleitung ſondern nur in die zur Abführung der fett
haltigen Abgänge dienende Nebenleitung eingebaut werden damit die
Hauptleitung ſowie alle übrigen Nebenleitungen mit den an
ſchließenden Fallröhren von der Luft durchſtrichen werden können

8 23 Hofeinläufe und Fußbodeneinläufe für Schmutzwaſſer
Die Hofeinläufe und die Fußbodeneinläufe für Schmutzwaſſer ſind

mit einem Roſt von höchſtens 15 mm lichter Weite r den
Stäben und mit einem Geruchverſchluß zu verſehen Falls ſolche Ein
läufe begangene oder unbefeſtigte Flächen entwäſſern oder für Spül
zwecke benutzt werden ſind ſie mit einem Sandfang auszurüſten Bei
Einläufen im Freien muß der Waſſerſpiegel des Sandfanges froſt
frei und mindeſtens 50 cm über der Sohle liegen

Bei dem Trennſyſtem müſſen Vorrichtungen Trennrücken im
Pflaſter uſw getroffen werden um das Schmutzwaſſer von den Regen
einläufen fernzuhalten und das Regenwaſſer nur von der durch die
Polizeiverwaltung zugelaſſenen Fläche in die Schmutzwaſſereinläufe
gelangen zu laſſen

Die Einlaufroſte ſind aus Eiſen die waſſerdicht aus
Gußeiſen Steinzeug Beton oder Mauerwerk herzuſtellen Die Ein
läufe im Jnnern der Gebäude ſind aus Gußeiſen herzuſtellen und
luftdicht mit der Leitung zu verbinden

S 24 Ueberſchwemmbare Einläufe uſw
Bei den der Ueberſchwemmung durch offene Gewäſſer ausgeſetzten

Grundſtücken oder Grundſtückteilen iſt die Herſtellung von Einläufen
Ausgüſſen Spülaborten uſw unter dem höchſten Waſſerſtande dieſer
Gewäſſer der für jeden Einzelfall von der Polizeiverwaltung an
gegeben wird verboten

Jn beſonderen Fällen kann die PolizeiVerwaltung ſolche Ein
läufe uſw unter Vorſchrift der näheren Bedingungen geſtatten
8 25 Entwäſſerung ieſiesender grane ober Flächen Rückſtau

verſchluß
Für Einläufe welche tiefer als 1,0 mm unter Straßenkrone liegen

iſt der Einbau von Den vorgeſchrieben jedoch
kann die PolizeiVerwaltung auch bei geringerer Tiefe der Einläufe
die Anbringung von Rückſtauverſchlüſſen verlangen

Die Rückſtauberſchlüſſe ſind ſo in aß ſie jederzeit be
quem bedient werden können Die Verſchlüſſe müſſen derart kon
ſtruiert ſein daß an ihnen keine Kanalgaſe austreten können

Alle Leitungen von den höher gelegenen Einläufen Ausgüſſen
Spülaborten uſw für welche eine gegen Rückſtau nicht
vorgeſehen iſt ſind unmittelbar in den ſelnen oder in die Ab
leitung zwiſchen dieſem und Rückſtauverſchluß einzuleiten ſo daß ihre

Vorflut frei iſtDie Genehmigung zum Anſchluſſe von Einläufen Ausgüſſen uſw
die unter Straßenkrone liegen wird nur widerruflich und auf Gefahr
des Eigentümers erteilt Der Eigentümer hat für den ordnungs
mäßigen Zuſtand und die richtige Handhabung der Verſchlüſſe Sorge
zu tragenSegen Keller oder ſonſtige Flächen ſo tief

Entwäſſerung nach dem rn nicht mög 9 iſt ſo muß die
Entwäſſerung im Bedarfsfalle durch künſtliche Hebung des Ab
waſſers bewirkt werden

8 26 Ausgüſſe Waſſerſteine Spültiſche und Waſchbecken
Die Ausgüſſe uſw ſind mit feſten Sieben mit Löchern von höch

ſtens 10 mm Durchmeſſer ſowie mit Geruchverſchlüſſen zu ver
ſchen Bei Spültiſchen und Waſchbecken iſt die Anwendung von Kreuz
täben mit einer größten Lichtweite der einzelnen Oeffnungen bis zu
15 mm zuläſſig

Als Material der Ausgüſſe und Waſſerſteine ſind Porzellan Stein
zeug gut emailliertes Gußeiſen oder andere Metalle und glatt ge
ſchliffener nicht poröſer Stein zu verwenden

Bei Spültiſchen Waſchbecken und ähnlichen Anlagen müſſen die
Mündungen der r mindeſtens 2 em über dem Rand liegen
Die Abflußventile müſſen unmittelbar an der Abflußöffnung ſihen
ſo daß ein oben zwiſchen Abflußöffnung und Ventil entſtehender Raum
Jeicht gereinigt werden kann

ihre unmittelbare

s 27 Spülaborte und Piſſoire
Die Spülaborte müſſen aus einem frei enden Becken mit Ge
r beſtehen Die Abtligöfſning Beckens muß ſichtbar

liegen und darf nicht weniger als mm und nicht mehr als
105 mm lichte Weite haben Die Verbindung zwiſchen Geruchver
ſchluß und Änſchlußmuffe muß jederzeit beſichtigt und die Dichtung
erforderlichenfalls leicht nachgebeſſert werden können

Der Geruchverſchluß ſoll möglichſt unmittelbar an das Fallrohr
angeſglegen werden

Die Spülung muß n jedesmaligem Gebrauch die vollſtändigeAusſpülung des Beclens un denen bewirken
Der Sitz z aufklappbar ſein doch iſt r zu reffen daß

durch das Aukflappen das Spülrohr nicht beſchädigt werden kann
Das Becken muß aus Porzellan hell glaſiertem Steinzeugut emailliertem Gußeiſen beſtehen Umkleidungen der Becken ß

vermeiden
Spülaborte in denen die Auswurfſtoffe durch mechaniſch bewegte

Teile gehen Klappen Kolbenkloſette uſw ſind verboten Spülvor
richtungen die durch Bewegung der Türen oder durch den Sitz in
Gang geſetzt werden ſind nur mit a Genehmigung zuläſſig

ür größere Anſtalten Fabriken Kaſernen Schulen uſw können
Maſſenſpülaborte durch beſondere der en ren
für jeden einzelnen Fall zugelaſſen werden Bei ſolchen Maſſenabor
en muß ebenfalls durch eine genügend kräftige Spülung die ſchleunige
Entfernung aller Auswurfſtoffe gewährleiſtet ſein

Die Piſſoirbecken ſind aus n Steinzeug oder emailliertem

oder
ind zu

Gußciſen mit Spülrand und Sicherheitsüberlauf herzuſtellen Die
Spülung kann entweder durch Hahn abſtellbar oder als intermittie
rende Spülung ausgebildet ſein Unter den Piſſoirbecken iſt ein Ge
ruchverſchluß anzuordnen Oelpiſſoire ſind nur mit beſonderer Ge
nehmigung zuläſſig falls eine genügende Waſſerſpülung der Leitung
gewährleiſtet iſt

Maſſenpiſſoire können auch als Standpiſſoire mit waſſerdichter
Bekleidung und dauernder oder ſelbſttätig intermittierender Spülungausgeführt werden Der waſſerdicht herzuſtellende arkhig in ichen

Piſſoiren muß mit Gefälle nach einem mit Geruchverſchluß verſehenen
Einlauf angelegt ſein

Spülaboörte und Piſſoire müſſen in froſtfreien Räumen aufgeſtellt
werden wo dies nicht möglich iſt können von der Polizei Verwaltung
beſondere Einrichtungen genehmigt oder vorgeſchrieben werden Die
Fallröhren der mit Waſſerſpülung verſehenen Abortanlagen ſind bis
auf weiteres an eine den Vorſchriften des S 43 Abſatz O der Bau
Polizei Ordnung vom 10 April 1889 entſprechende Klärgrube anzu
ſchließen deren Ablauf an die Hauptleitung bezw bei Grundſtücken
mit Entwäſſerung nach dem Trennſyſtem an die enke dentt für
Schmutzwaſſer anzuſchließen iſt Damit nach Einführung der Fäka
lienabſchwemmung bezw nach Außerbetriebſetzung der Klärgruben die
Abortfallrohre ohne Schwierigkeiten direkt an die Hauptleitung an
geſchloſſen werden können ſind die hierzu erforderlichen Abzweige be
reits beim Bau der Entwäſſerungsanlage an geeigneter Stelle mit
einzubauen

8 28 Ueberläufe
Ueberläufe aus Waſſerbehältern Regenbehältern Springbrunnen

u dergl Abläufe aus Fangſchalen und überhaupt alle ſolche Ueber
und Abläufe bei denen keine Sicherheit für die Erneuerung des
Waſſers im Geruchverſchluß vorhanden iſt dürfen nicht unmittelbar
an die Entwäſſerungsleitung angeſchloſſen werden ſondern ſind ent
weder ins Freie zu führen oder der ein Warnungsrohr zu ent
wäſſern das über einen Einlauf oder Einguß ſichtbar ausmündet

Die Sicherheitsüberläufe von Waſchbecken Piſſoiren Bade
wannen uſw ſind in den betr Geruchverſchluß oberhalb des Waſſer
ſpiegels einzuführen

g 29 Bäder und Bidets
Bäder und Bidets ſind mit Geruchverſchluß zu verſehen Die Ab

läufe und Ueberläufe erhalten feſte Siebe mit höchſtens 10 mm Loch
weite oder Kreuzſtäbe mit höchſtens 15 mm Lichtweite der einzelnen
Oeffnungen

Es empfiehlt ſich Badewannen und
Baderäume leicht wegnehmbar mit dem
wäſſerung zu geſtalten

Die Mündungen der Zuflußröhren für Badewannen und Bidets
müſſen mindeſtens 2 cm über deren Rändern liegen

Das Abflußventil muß unmittelbar an der Abflußöffnung liegen
vgl S 2ö

Bidets behufs Reinigung der
Ablauf über einer Bodenent

8 30 Eisſchränke uſw
Eisſchränke Fiſchkaſten und ähnliche Behälter

mittel dürfen nicht unmittelbar mit
werden

für Nahrungs
der Abflußleitung verbunden

S 31 Drainagen
Der Anſchluß von Drainagen an die Entwäſſerungsanlage iſtnur mit beſonderer Genehmigung unter Verwendung ſicher Ein

richtungen geſtattet die Sicherheit bieten gegen Verſagen des Geruch
verſchluſſes und gegen Rückſtau des Kanalwaſſers in den Boden

Bei Grundſtücken mit Entwäſſerung nach dem Trennſyſtem iſt der
Anſchluß von Drainagen an die ausſchließlich zur Schmutzwaſſer
führung dienenden Leitungen nicht ſtatthaft

s 32 hAbgeſehen von ſolchen Regenfallröhren die zur Lüftung verwen
det werden vergl S 19 muß jede Einführungsſtelle in die Entwäſſe
rungsleitung mit einem gegen Einfrieren geſicherten Geruchverſchluß
verſchen ſein eher a dürfen nicht in eine Her ein
geſchaltet werden ſondern müſſen in Verbindung mit der zugehhörigen
Einführungsſtelle das Ende einer Nebenleitung bilden Bei Grup
penanlagen wie Maſſenſpülaborten Gruppenwaſchtiſchen u dergl
können mit beſonderer Genehmigung mehrere Einführungsſtellen in
einen Geruchverſchluß eingeleitet werden

Alle Geruchverſchlüſſe ſind durch glatte V oder Seförmig ge
bogene Röhren oder feſte Tauch Platten oder Kniee die einen ein
h Waſſerabſchluß gewährleiſten herzuſtellen Alle übrigen Ver

ſchlüſſe wie Glocken Klappen Kugel Verſchlüſſe uſw ſind verboten
Die Geruchverſchlüſſe ſind aus Blei Kupfer Meſſing Gußeiſen

Steinzeug oder einem gleich guten Material herzuſtellen Geruch
verſchlüſſe aus Zink ſind verboten

Der Durchmeſſer der aus gebogenen Röhren beſtehenden Geruch
verſchlüſſe ſoll im allgemeinen betragen

für kleine Ausgüſſe Piſſoirbecken u dergl 30 mm
Eingüſſe Waſchbecken und dergleichen 40
Kücheneingüſſe Waſſerſteine Bäder und Maſſenpiſſoire 50

Spülaborte 100 u 105t 100 u 126Fußbodeneinläufe 50 70 u 100Hofeinläufe 00 u 1251

Bei Ausgüſſen Waſchbecken Bädern und dergl darf die Summe
der Querſchnitte der Abflußöffnungen in den Sieben oder Kreuzſtäben

des freien Querſchnittes des Geruchverſchluſſes nicht über
teigen

Der Waſſerabſchluß der Geruchverſchlüſſe ſoll bei Spülaborten
mindeſtens 50 mm bei Hofeinläufen und Regenröhren mindeſtens
100 mm und bei allen anderen Einläufen Ausgüſſen uſw mindeſtens
70 mm Tiefe haben

Alle Geruchverſchlüſſe müſſen leicht gereinigt werden können Zu
dieſem Zwecke ſind in der Regel leicht zugängliche luftdicht erſ
bare Reinigungsöffnungen anzubringen Reinigungsſchrauben müſſen
als Kappe nicht als Stöpſel ausgebildet werden

Die Geruchverſchlüſſe ſollen mr dicht unter den Einguß
öffnungen angebracht und mit ihrem Ableitungsſchenkel möglichſt un
mittelhar an das Fallrohr oder an die Kanalleitung erſ
werden Wo dies nicht möglich ſ und deshalb aus dieſem oder aus
einem anderen Grunde die Gefahr des Ausſaugens des Geruchver

e vorliegt müſſen hiergegen geeignete Vorrichtungen getroffen
werden

Als ſolche kommen in Frage Anordnung unabſaugbarer Geruch
verſchlüſſe Erweiterung des Ableitungsſchenkels oder der Fallröhre
oder endlich Anbringung einer Hülfslüftung d h Anbringung eines
e er an dem oberen Knie des re das ent

weder oberhalb der höchſten Einlaufſtelle in das Fallrohr mündet oder
bis über das Dach hochgeführt wird
Falls Einläufe Ausgüſſe uſw ſolange außer Benutzung ſind daß

die Waſſerverſchlüſſe austrocknen ſind die Oeffnungen der Einläufe
in reihe Weiſe luftdicht zu verſchließen
8 33 Verbot der unmittelbaren Verbindung der Waſſerleitung mit

der Entwäſſerungsanlage
Eine unmittelbare Verbindung der Waſſerleitung mit den Ent

IwäſſernngsAnlagen oder ihren Einrichtungen wodurch ein Rückſaugen

9 Junt
des Schmußwaſſers oder der Luft aus dieſen in die Waſſerleitunglich en t verboten und durch Rohrunterbechung zu verhüten
S uführungs und Ableitungsrohr müſſen einen AKbntand von

mindeſtens 5 em ha

g 34 er eDie bei den er e zur Verwendung gelangenden
Materialien Gegenſtände Vorrichtungen uſw müſſen vön guter Konſtruktion und beſter h ein

Die Geruchverſchlüſſe ſollen mindeſtens Pe Wandſtärke haben
wie gerade Röhren gleichen Durchmeſſers und MaterialsVon Materialien Gegenſtänden und Apparaten die noch nicht zur

Verwendung genehmigt worden ſind müſſen von dem die Verwen
dung Beantragenden Zeichnungen mit eingeſchriebenen Maßen nebſt
Beſchreibung und Muſter unentgeltlich der PolizeiVerwaltung zur
Prüfung überſandt werden

Steinzeugröhren
Die Steinzeugröhren und ihre Formſtücke müſſen aus beſtem Stein

zeug beſtehen und auf ihrer ganzen Oberfläche im Jnneren und Aeuße
ren gleichmäßig mit einer während des Brennens aufgebrachten Salz
glaſur verſehen ſein

Gußeiſerne Röhren
Die gußeiſernen Röhren und ihre Formſtücke müſſen aus gleich

mäßig dichtem Material ſeng luft und waſſerdicht genau in der
Form und frei von Fehlern ſein Die Röhren und Formſtücke ſind

ei der Fabrikation in völlig roſtfreiem heißem Zuſtande innen und
außen mit einem vollkommenen Asphaltüberzug zu verſehen Es ſteht
der PolizeiVerwaltung frei die Prüfung der Röhren durch Luftdruck
bis zu 0,5 Atm Ueberdruck unter Waſſer vorzunehmen

BleiröhrenDie Bleiröhren müſſen aus beſtem reinen Blei dicht und genau
konzentriſch gezogen hergeſtellt ſein

inkröhren
Zinkröhren ſollen aus Zink nicht unter Nr 13 ſorgfältig dicht ver

lötet hergeſtellt ſein

Mauerwerk
Mauerwerk mug aus dichten ſcharfgebrannten Ofenbrandſteinen in

Portlandzement Traß oder hydrauliſchem Kalkmörtel mit waſſer
dichten Fugen hergeſtellt werden Beton muß aus beſtem Material
in ſorgfältiger Weiſe hergeſtellt und eingebaut und mit waſſerdichtem

nnenputz verſehen ſeinJ des ver 8 35 Ausführun
Die Ausführung der Lntwäſernngdanfagen hat in beſter Weiſe

zu erfolgen die Leitungen er vollſtändig luftdicht mit der größten
Sorgfalt und Genauigkeit hergeſtellt werden Namentlich iſt auf die
ſorgfältige Einhaltung der im genehmigten EntwurfHöhen und Gefälle zu achten

Die Röhren ſind mit der Muffe in der aufſteigenden Richtung zu
verlegen Bei nicht tragfähigem Boden ſind die Rohrgräben ent
ſprechend tiefer auszuheben und durch Einſtampfen von Beton oder
Sand bis Unterkante Rohr wieder auszufüllen Bei felſigem Boden
oder Kreuzung von Mauererwerk iſt der Felſen oder das Mauer
werk mindeſtens 10 em unter der Unterkante der Muffe und der Rohr
wandungen auszubrechen und di Leitung in eine entſprechend ſtarke
Schicht ſandigen Bodens einzubetten Für trockenen Ton oder Lehm
boden gilt dasſelbe Die Röhren ſollen möglichſt mindeſtens 30 em
hoch mit ſandigem ſteinfreiem Boden bedeckt werden Bei waſſer
führendem Ton oder Lehmboden iſt guter Sand oder Kies zu ver
wenden

Die Verwendung abgehauener Röhren iſt durch Benutzung von
Paßſtücken möglichſt zu vermeiden

Die Muffendichtung hat bei rer mit geteertem Hanf
ſtrick und Asphaltkitt bei eiſernen Röhren mit geöltem oder geteertem
Hanfſtrick und gutem weichem Blei zu erfolgen Das Blei iſt in die
Muffen die ganze Bleinute ausfüllend in einem einzubringen
und dann luft und waſſerdicht zu verſtemmen Andere Arten der
Herſtellung der Asphalt oder Bleidichtung bedürfen beſonderer Ge
nehmigung Ton und Zementdichtungen ſind verboten Die frei
liegenden oder ſtehenden Rohrſtücke müſſen vor ihrer Dichtung in genau
richtiger Lage zuſammengebaut und ſorgfältig unterſtützt und befeſtigt
werden

Der Anſchluß der eiſernen Röhren an Steinzeugröhren muß mit
beſonderen Anſchlußſtücken und Asphaltdichtung geſchehen Der An
ſchluß der anderen Metallröhren an Gußeiſenröhren muß mit beſonde
ren angelöteten und in der Muffe mit Blei zu verſtemmenden Anſchluß
ſtutzen aus Meſſing oder mit gußeiſernen Flanſchenſtücken erfolgen
Geruchverſchlüſſe aus Porzellan oder Steingut müſſen beim Anſchluß
an gußeiſerne Leitungen bis dicht an die Stoßfuge im Boden der
Muffe geführt werden Die Dichtung ſoll mittels genau paſſenden
Gummiringes aus reinem Gummi luftdicht erfolgen Ueber dem
Gummi iſt der noch frei bleibende Raum in der Muffe mit einer den
Gummi nicht angreifenden Maſſe auszufüllen die dauernd einen luft
dichten Verſchluß bildet

Die Verwendung von Kitt zur Dichtung der Entwäſſerungsleitun
gen iſt verboten

Blei Kupfer und Zinkröhren müſſen an den Stößen ſorgfältig
dicht verlötet werden

D Einzelvorſchriften für den Betrieb
8 36 Benutzung

Die Entwäſſerungsanlage darf nur zur Ableitung der unter A 3
enannten Flüſſigkeiten uſw benutzt werden Die Einführung vonFremdtbrpern als Müll Kehricht Aſche groben Küchen und Speiſe

abfällen uſw iſt verboten

s 37 an tn der AnlagenDie Entwäſſerungsanlagen müſſen dauernd in gutem Zuſtande er
m gehörig r und geſpült werden Bei zeitweiliger Nicht
enutzung ſind die Geruchverſchlüſſe aufzufüllen Die Rückſtauverhl ünt in kürzeren Zwiſchenräumen auf ihre Gangbarkeit uned

Wirkſamkeit zu unterſuchen Die Polizei Verwaltung iſt befugt die

Anlage jederzeit zu prüfen insbeſondere die Leitungen einer Waſſer
druck Rauch oder Geruchprobe zu wiepwer und die Ergänzun
oder Umgeſtaltung der Anlage anzuordnen ieſen Anordnungen iſt
vom Grundſtückseigentümer innerhalb der von der PolizeiVerwaltung
feſtgeſetzten Friſt zu entſprechen

E Uebergangs und Ausnahmebeſtimmungen
8 38 Uebergangsbeſtimmungen

Beſtehende Entwäſſerungsanlagen oder z Beſtandteile müſſen
ſpäteſtens bis zur Einrichtung der Fäkalienabſchwemmung vergl S 4
dieſen Vorſchriften angepaßt werdenHierbei vürſen beibehalten werden

a Ableitungen falls pe aus eiſernen oder Steinzeugröhren luftund r t und mit genügendem Durchmeſſer und Gefälle
herßeſt t ſind
Fallröhren im Jnneren wenn ſie aus Eiſen oder Blei be

er vollſtändig luft und waſſerdicht ſind und Regenfall
röhren wenn ſie ſonſt in ordnungsmäßigem Zuſtande ſindStein eugfalröhren dürfen ebenfalls beibehalten werden ſo
fern t gut gedichtet ſind ſich in einwandfreiem Zuſtande be

finden und der Anſchluß von Spülkloſetts Umänderüngen dieſer
Fallröhren nicht erfordert

c Lüftungsleitungen aus Zink ſofern ſie einwandfrei ſind
d Einläufe falls ſie einen dieſen er entſprechenden Roſt oder Sieb und erforderlichenfalls einen vor

ſchriftsmäßigen Sandfang beſitzen und in den Wandungen
waſſerdicht ſind

e Spülaborte auch 2
t

beſtimmten

b

t mit Klappen Kolben und dergleichenwenn ſ in gutem s ande die Becken glatt und dicht 9 und
durch jedesmalige lung rein ausgeſpült werden und keinender Vorſchrift im 33 widerſprehenden Anſchluß an die
Waſſerleitung beſitzen Abortanlagen Waſſerſpülung dür
fen ſofern ſie ſich in gutem Aue efinden bis zur allge
Deren Einführung der Fäkalienabſchwemmung beibehalten
werden

Jn bezug auf Lüftung und Geruchverſchlüſſe müſſen beſtehende andie Kanäle angeſchloſſene Entwäſſerungen Feſen Worfgt ten ent

ſprechend hergerichtet werden
Darüber vb die Vorausſetzungen unter welchen vorhandene Ent

wäſſerungsanlagen oder Teile derſelben beibehalten werden dürfen
zutreffen entſcheidet die PolizeiVerwaltung Sie kann die Umände
rung der Anlagen nach den techniſchen V iften vorſchreibenſich aus der büherige et 7 Ueb her eg ger a bat

Se allen größeren Aenderungen unt Reroréknren an den Enth

wenn
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Seite 16 Mittwoch
wäſſerungsanlagen müſſen die betroffenen Teile durch dieſen techniſchen
Vorſchriften vollſtändig entſprechende Anlagen erſetzt werden

Werden nach Erlaß dieſer techniſchen Vorſchriften Gebäude an noch
nicht mit einem Kanal verſehenen Straßen neu errichtet oder umge
baut ſo müſſen die Entwäſſerungsanlagen dieſen Vorſchriften ſo weit
wie möglich entſprechend hergeſtellt und ſo ausgebildet werden daß
daß ihr ſpäterer vorſchriftsmäßiger Anſchluß an den Straßenkanal
erfolgen kanen

8 39 Ausnahmebeſtimmungen
Ausnahmen von den Vorſchriften dieſer Polizei Verordnung kann

d Polizeiverwaltung unter Feſtſetzung der näheren Bedingungen ge
ſtatten

S 40 Strafbeſtimmungen
Zuwiderhandlungen gegen die Vorſchriften dieſer Polizei Verord

nung werden ſofern nicht nach anderen Geſetzen oder Verordnungen
eine höhere Strafe verwirkt iſt mit Geldſtrafe bis zu 30 Mk im
Unvermögensfalle mit verhältnismäßiger Haft beſtraft Außerdem
muß die Entwäſſerungsanlage ſofern ſie den Vorſchriften dieſer Poli
zei Verordnung nicht entſprechend ausgeführt iſt auf Erfordern der
PolizeiVerwaltung umgeändert werden

S 41 Zeitpunkt des Jnkrafttretens
Dieſe Polizei Verordnung tritt mit dem Tage der Veröffentlichung

in Kraft
Halle a den 28 Mai 1909

Die PolizeiVerwaltung
J V v Holl y

Bekanntmachung
Zum Verfauf des diesjährigen Fruchtanhanges der der

hieſigen Stadtgemeinde gehörigen Obſtbäume an öffentlichen
Straßen und Wegen iſt Termin auf

Mittwoch den 9 Junt 1909 vo mittags 10 Uhr
im Magiſtrats Bureau V Marktplatz 20 Zimmer 4 anberaumt

Die Bedingungen werden im Termin bekannt gemacht und können
vorher während der Dienſtſtunden im obenbezeichneten Burcau eingeſehen
werden

Die Ausbietung erfolgt in folgenden Abteilungen
I a Angerweg zwiſchen Bahn und Bergſchenkenweg

b BVergſchenkenweg von der Mögtzlicherſtraße bis zur Stadtgren e
nach Kütten ſoweit die Bäume auf Wegeterrain ſiehen

o Verbindungsweg zwiſchen Anger und Bergſchenkenweg
d4 Mözlicherſtraße von dem Verbindungswege zwiſchen Anger

und Bergſchenkenweg ſoweit die Bäume auf Wegeterrain ſtehen
II a Lettinerweg von der Talſtraße bis zur Stadtgrenze an der

Gemarkung Lettin
Dölauerſtraße vor Nr 21 und 22

e Talſtraße vom Geſtüt bis zum Pfälzerſchützenhof mit Ausſchluß
der auf Grund und Boden der Gärtnereibeſitzer Schulz Rund
ſpaden ſtehenden Bäume

d Verbindungsweg zwiſchen Dölauer und Talſtraße am Vorwerk
Kreuz

e Lettinerweg
III Hang am Cröllwitzer Felſen und Wieſe an der Talſtraße
IV a Beeſenerweg von der Huttenſtraße bis zur Käfſeler Bahn

am Röptzigerweg
Die zwei Beſtbietenden jeder Abteilung haben im Bietungstermin

eine Sicherheit von einem Viertel ihres Gebotes zu hinterlegen die bei
Nicht oder nichtgehöriger Erfüllung der übernommenen Verpflichtungen
der Stadtgemeinde als Vertragsſtrafe verfällt

Halle a den 28 Mai 1909 Der Magiſtrat
Bekanntmachung

Die ſtädtiſchen Obſtnuhungen an
l der Brachwitzerſtraße der Köthenerſtraße der Trothaerſtraße und

am Seebenerwege
ſ der Deſſauerſtraße ehem Tornack ſche Obſtnutzung am Schacht

wege am Wege nach Mötzlich am Wege nach Tornau am Tro
thaer Mühlrain und am Wege nach dem Birkhahn

III der Leipziger Chauſſee ehem Müller ſche Plantage an der Artillerie
ſtraße und am Canenagerwege

ſollen auf einkn Zeitraum von 5 Jahren verpachtet werden
Termin zur Abgabe von Geboten iſt auf

Rlittwoch den 9 Juni 1909 vormittags 9 Ahr
im ſtädtiſchen Bureau V Marktplatz 20 Zimmer 4 anberaumt

Zur Abgabe von Geboten wird nur zugelaſſen wer im Termin nach
weiſt daß er eine Bietungskaution von 50 Mark bei der Stadthauptkaſſe
hinterlegt hat

Die Bedingungen werden im Termin bekannt gemacht und können
vorher während der Dienſtſtunden im obenbezeichneten Bureau einge
ſehen werden

Der MagiſtratHalle a/S den 28 Mai 1909

Bekanntmachung
1 Das Städtiſche Muſeum im Eichamtsgebäude am Großen

Berlin iſt täglich unentgeltlich geöffnet und zwar an Wochentagen von
11 1 Uhr und Sonntags von 11 bis 2 Uhr

2 Das neue Städtiſche Muſenm in der Moritzburg iſt bis auf
weiteres unentgeltlich geöffnet Mittwochs von 11 bis 1 Uhr und Sonn
tags von 11 bis 2 Uhr

Außerhalb dieſer Beſuchszeiten können die Muſeen im Eichamts
gebäude und in der Moritzburg ſowie der der Stadtgemeinde gehörige
Teil der Burgruine gegen ein Entgelt von 50 Pfg für die Perſon be
ſichtigt werden

Von Vereinen wird wenn mehr als 10 Perſonen das Muſeum be
ſichtigen wollen ein Eintrittsgeld von 20 Pfg für die Perſon erhoben
Schulklaſſen haben pro Schüler 10 Pfg und die ſie begleitenden er
wachſenen Perſonen 20 Pfg zu zahlen

Eintrittskarten ſind bei dem betreffenden Muſeumsdiener zu löſen
Halle a den 25 September 1906 Der Magiſtrat

Bekanntmachung
Die öffentlichen unentgeltlichen Schutzpockenimpfungen finden in

dieſem Jahre unter Leitung des Königlichen Kreisarztes Herrn Geheimen
Medizinalrat Dr Riſel wie folgt ſtatt

I in Hallie Trotha am Donnerstag den 2 Settem
ber nachmittags 4 Uhr im Schulgebände Petersberg
ſtraße 90 7II in Hnlie Giebichensteln am Freitag den 3 und
10 September nachm 4 Uhr in der Turnhalle des
Schulgebäundes Gr Brunnenſtr 6 Eing Friedenſtr

II in der Altstacit a in den Monaten Juni und
September jeden Dienstag nachmittags 4 Uhr in der
Turnhalle des Schulgebändes Taubenſtraße 13
in den Monaten Juni und September jeden Mittwoch
nachmittags 4 Uhr in der Turnhalle des Schulge
bäudes Dreyhanptſtraße 5

Jn den Monaten Juli und Auguſt werden öffentliche Jmpfungen
nicht vorgenommen

Der Jmpfung ſind diejenigen Kinder zu nnterziehen welche
a im Jahre 1908 geboren ſind
b in früheren Jahren geboren ſind bisher nicht oder zum erſten

reſp zweiten Male erfolglos geimpft worden ſind oder krank
heitshalber nicht geimpft werden konnten

Bei Vorſtellung eines jeden Arllinge iſt dem Jmpfarzte
ein Zettel zu übergeben auf welchem Namen des Kindes und
Ort Jahr und Tag der Geburt desſelben ſowie Namen Stand
und Wohnung des Vaters Pflegevaters oder Vorinundes
bezw der Mutter oder Pflegemutter richtig und dentlich ver
zeichnet iſt

Aus einem Hauſe in welchem anſteckende Krankheiten wie Scharlach
Mafern Diphtherie Croup Keuchhnuſten Flecktyphus roſenartige Ent
zündungen oder die natürlichen Pocken herrſchen dürfen die Jmpflinge in
keinem Falle in das Jmpflokal gebracht werden

Die Kinder müſſen zum Jmpftermin mit reingewaſchenem Körper
und reinen Kleidern namentlich mit reinem Hemd gebracht werden

Nach dem Jmpfen iſt auf möglichſt große Reinhaltung der Jmpflinge
u ſehent Impfling muß 7 Tage nach erfolgter Jmpfung an dem auf

eneralAnzeiger für Hall e und den Sagaktreis r 122un
fung als ungeſchehen angeſehen wird und ein Impfſchein nicht erteilt
werden kann Sollte ein Kind am Tage der Nachſchau wegen erheb
licher Erkrankung oder weil in dem Hauſe eine anſteckende Krankheit
herrſcht nicht in das Impflokal gebracht werden können ſo haben die
Eltern oder deren Stellvertreter dieſes ſpäteſtens am Tage der Nachſchau
dem Jmpfarzt anzuzeigen

Die Eltern Pflegeeltern und Vormünder der im laufenden Jahre
impfpflichtigen Kinder bezw Pflegebefohlenen werden unter Hinweis auf
die in S 14 Abſ 2 des Reichs Jmpfgeſetzes vom 8 April 1874 ange
drohten Strafen bis zu 50 Mark oder 3 Tagen Haft mit
ihren Kindern bezw Pfleglingen in den anberaumten Jmpf bezw Nach
ſchauterminen zu erſcheinen oder die Zurückſtellung durch ärztliche Zeug
niſſe welche dem Jmpfamte Einwohnermeldeant Schmeerſtra e 1
1 Treppe vorzulegen ſind nachzuweiſen Jſt ein Jmpfpflichtiger auf
Grund ärztlichen Zeuhniſſes von der Jmpfung zweimal befreit worden
ſo kann die fernere Zurückſtellung nur durch den zuſtändigen Impfarzt
erfolgen

ltern ph welche ihre Kinder privatim impfen laſſen ſind
verhflichtet die Jmpfſcheine der vorgenannten Dienſtſtelle zur
ſtenntnisnahme nach erfolgter Jmpfung vorzulegen

Halle a den 1 April 1909
Die PolizeiVerwaltung

Bekanntmachung
betreffend die Enteignung von Grundeigentum

Zum Zwecke der Enteignung des von dem Grundſtücke des Maurer
meiſters Otto Elste in Halle Advokatenweg Nr 21 fluchtlienienmäßig
zum Advokatenweg entfallenden Landes hat der Magiſtrat in Halle a S
den Antrag auf Einleitung des Verfahrens zur Feſtſtellung der Ent
ſchädigung geſtellt

Dem Verfahren unterliegen die im Grundbuche von Giebichenſtein
Bd IV Bl 129 verzeichneten dem Maurermeiſter Elſte zu Halle a S

3132 3133gehörigen Parzellen 265 und 265 Kartenblatt 1 der Gemarkung

Halle a S von 14 und 7 qm Größe
Zur Abſchätzung des Wertes dieſer Grundſtücksteile und zur Ver

handlung mit den Beteiligten beraume ich Termin auf
Mittwoch den 16 Juni 1909 nachmittags 5 Uhran Drt und Stelle

an und fordere alle an der Sache Beteiligten hierdurch auf ihre Rechte
in dieſem Termine wahrzunehmen

Beim Ausbleiben der Beteiligten wird ohne deren Zutun die Ent
ſchädigung feſtgeſtellt und wegen deren Auszahlung und Hinterlegung das
Erforderliche verfügt werden

Merſeburg den 29 Mai 1909
Der Kommiſſar

des Königlichen Regierungs Präſidenten
gez Engelbrecht

J Nr Io 8876 II Ang Regierungs Aſſeſſor
Vorſtehende Bekanntmachung wird hiermit zur öffentlichen Kenntnis

gebracht

Halle a den 7 Juni 1909 Der Maniſtrat
Bekanntmachung

Der erſte Gras bezw Luzerneſchnitt der in der Aue bei Beeſen
gelegenen c en Rr

von ca 40 ar 70 qm Größe

18 e 20 e28 4929 230 2032 16 2038 2 32 e v65 72 126 8294 4 i 23096 5597 u s 1098 1999 v 13 J 4100/101 25102 s 309105 25 531683 2 4 10 2 25 v I166 m 21 20173 a p und 171 157 40
1738 2 e 24 92 2173 b 2 8 5 33 2174 5 74 v176 145 72ſoll meiſtbietend unter den im Termine bekannt zu machenden Be

dingungen am
Donnerstag den 17 Jnni nachmittags 4 Uhr

im Sechulze ſchen Gaſthofe zum Deutſchen Hanſe in Beeſen ver
kauft werden

Halle g den 4 Juni 1909
Die Verwaltung der ſtädtiſchen Gas und Waſſerwerke

Räum u Lohufuhren werdenKirschenvorpacl
m Dienstag d 15 Juni cr

nachmittags 4 Uhr wird im hie
ſigen Gaſthofe die KirſchenNutzung
der zum Rittergute Schafſee ge
hörigen Wege und Plantagen öffent
lich verpachtet Bedingungen im
Termin

Schafſee den 5 Juni 1906
Die Rittergutsverwaltung
Kirsehen Verkauf
Am 9 Juni nachmittags 4 Uhr

ſoll im Gaſthof zum Reidetal
W in Beucdorfder Kirſchenanhaug der Halle

Bruckdorfer Chauſſee meiſtbiet
gegen Barzahlung vetkauft werden
Bedingungen im Termin

J A Kilius Gutsbeſ

Obst TMittwoch den 9 Juni d Js
abends 6 Uhr soll im Hauk sehen
Gasthof die diesjährige Obst
nutzung hiesiger Kirseh Aeptoel
und Ptlaumenplantagen unter
den im Termin bekannt zu
machend Bedingung meistbietend
verpacht werd Rittergut Dieskau

Ohstverpachtäng
Die diesjährige Obſinutzung

1 der Domäne Langenbogen
2 des Rittergutes Höhnſtedt
3 der Plant 4 am Salzanger

in Oberröblingen a
4 der Sauerkirſchenanhang der

Domäne Brachwitz
ſoll Donnerstag d 10 Juni er
vormittags 10 Uhr im

Behlerſchen Gaſthofe
zu Langenbogen öffentlich meiſt
bietend gegen ans verpachtet
werden Nähere Bedingungen werd
im Texmin bekannt gegeben

C Benteelt Teutſchenthal
arm u Leherhandlung

von

z I Wochentage zu der f r ar un n

angenommen Böllbergerweg 61

in Damenangelegen
a heit d frühere Hebamme

Frau Solma Sechmidt

Aus veibung
Die Neuptlasterung der eriostrasso zwiſchen Merſeburgerund Bruckdorferſtraße ſoll im Wege der Wettbewerbung vergeben k

Angebote ſind bis
Mittwoch den 16 Juni 1909 vormittags 10 Uhr

im MagiſtratsBureau I Zimmer Nr 23 des Wagegebäudes einzureichen
woſelbſt die Bedingungen nebſt Zeichnungen ausliegen und auch die Ver
dingungsanſchläge entnommen werden könnenvate S den 8 Juni 1909 Städtiſches Tieſbauamt

Ausſehreibung
Die Nenpflaſterung der Ludwig Wuchererſtraße vom Mühlweg

bis zur Reilſtraße ſoll im Wege der Wettbewerbung vergeben werden
Angebote ſind bis

Montag den 14 Juni 1909 vormittags 10 Uhr
im MagiſtratsBureau J Zimmer Nr 23 des Wagegebäudes einzureichen
woſelbſt die Bedingungen nebſt Zeichnungen ausliegen und auch die Ver
dingungsanſchläge entnommen werden können

Halle a den 7 Juni 1909 Städtiſches Tiefbauamt

Ausſelveibung
Die Herſtellung von Tonrohrkanälen in den auf dem Grundſtück

der Aktien Bierbrauerei an der Deſſauerſtraße anzulegenden Straßen ſoll
im Wege der Wettbewerbung vergeben werden

Angebote ſind bis
Freitag den 18 Juni 1909 vormittags 10 Uhr

im MagiſtratsBureau J Zimmer Nr 28 des Wagegebäudes einzureichen
woſelbſt die Bedingungen nebſt Zeichnungen ausliegen und auch die Ver
dingungsanſchläge entnommen werden können

Halle a/S den 8 Juni 1909 Städtiſches Tiefbauamt
Bekanntmachung

Der erſte Klee bezw Grasſchnitt unſeres in Halle Trothaer Flur
gelegenen Brunnenplanes ſoll meiſtbietend unter den im Termine bekannt
zu machenden Bedingungen am

Mittwoch den 16 Juni nachm 4 Uhr im Pumpwerk II hier
Trothaerſtraße 48 a

verkauft werden
Halle a den 5 Juni 1909

Die Verwaltung der ſtädtiſchen Gas und Waſſerwerke

beweinechaftche rtotrankenkage in Halle eale

Donnerstag den 10 Juni er abends 8 Uhr
findet im Volkspark eine

Geffentl Verſammlung
ſtatt in welcher Herr Rendant Kleels Wurzen über

die Bedeutung der Reichs Verſicherungsordnung
ſprechen wird

Die Arbeitgeber und Kaſſenmitglieder werden hiermit zu zahlreichem
Beſuch eingeladen

Halle a den 7 Juni 1909 Der Vorſtand

VMMCGIIIEDie Mitglieder unſerer Kaſſe werden auf die am 10 ds Mts
abends S Uhr im Volkspark ſtattfindende
allgem Rrankenkassen Versammlung
aufmerkſam gemacht in der Herr Rendant Kleeis Wurzen über dis

eichgnerſiajerungaordnnng
treferieren wird Rege Beteiligung erwünſ

Der Kaſſennorkkand Ferd Kaemmerer Vorſitzender
Opst Vorpaehtung Kirschenverpaehtung
37 den II Juni nach Die diesjährige Kirſchnutzung an

mittags 5 Uhr ſoll im Altner ſchen der Langenbogener Provinzial
Gaſthofe die hieſige Obſtnutzung ſtraße von Schotterey nach Teutſchen
beſtehend in Kirſchen und Hartobſt thal km 9,413 bis 18,024 ſoll am
öffentlich meiſtbietend verpachtet Montag den 14 Juni vor
werden Bedingungen im Termin mittags 11 Uhr im Gaſthof

Domnitz Saalkreis zum Bahnhof in Lauchſtedt
Der Gemeindevorſteher öffentlich auf Meiſtgebot verkauft

r werdenBuchführung im h sungen werden im Termin
verleſenbonnement

Einrichtung Führung und Reviſion
der Bücher für Handelsgeſchäfte Jn
duſtrie und Landwirtſchaft übernimmt
erfahrener Kaufmann Honorar
mäßig Gefl Anfragen erbitie unter
U P 65678 an Rud Mosso Halle 8

Privat Mittagstiseh

Der Landesbauinſpektor

kenee auf A Wochen

Vertreter die Herren
Dre EberiusDr Kioetes en

Rixdorf Berlin Sanderſtr 5 I
Sanftätgrat Dr Daumen

Große Steinſtraße II H I

Algemeiner Konsum Verein Irotha

Beſtand am Anfang des
Neueingetreten im Laufe

Ausgeſchieden am Ende

Trotha den

Beſtand am Ende des Geſchäftsjahres 19089

G G m b H

2 99 v hBilanz für das Geſehäftsjahr 1908
Aktiva ValſtuaC

An Kaſſa Konto 30 91Per MitgliederGuthabenKonto 23 275
Bäckerei Mob Konto 809 57 KautionsKonto 3 300Abſchreibung 80 57 FKreditoren Konto 9 642 77BäckereiEinricht Konto 93 159 00 DispoſitionsfondsKonto 10052 71
Abſchreibung 11304 00 rDOtvidenden Komo onGrundſtücks Konto s 024 00 Reingewinn 49 088 90
Abſchreibung 424 00
Großeinkaufs Geſellſch Anteil Konto
Kohlen Konio
Mobilien Konto 3 457 60Abſchreibung 345 60
Pferde und Wagen Konto 1680 00
Abſchreibung 836 00

I SparkaſſenKonto e e 7 J 7 7
Waxrenbeſtände

ſo ſo erMitglieder Bewegung
Geſchäftsjahres 1908 1200 Mitglieder
des Geſchäftsjahres 1908 48 Mitglieder

Summa 1248 Mitgljeder
e 142 Mitgliederdes Geſchäftsjahres 1908

1106 Mitgliede
Die Geſchäftsguthaben verringerten ſich im Jahre 1908 um 735 Mark
Die geſammte Haftſumme verringerte ſich im Jahre 1908 um 2350 Mark
Die Haftſumme ſämtlicher Mitglieder beträgt am Ende 1908 27650 Mark

8 Juni 1900
Der Vor kand
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